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I .  Umweltschutz als Staatsauigabe

T)ie Rorrrenztheit dpr natürl ichen Ressourcen uncl di6
Gefahr von Urnweltkatastrophen lverclen zunehmend
als existentiel le Beclrohunq empfr-rnden. Das Verant-
wortungsqefühl gegleni iber der lJmwelt wächst. Ver-
braucher lassen sich in ihren Konsumentscheiclunqen
auch ohne staatl ichen Dmck - immer häufiger von Um-
weltschutzgesichtspunklen lenken, Die industr ie ihrer-
seits nutzt den Bewußtseinswanclei.  Sie hat die Um-
weltfrer,rndl ichkeit von Plodukten a1s Marketingar-
qument entdeckt. I)ennoch bedarf effekt iver Umweit-
schutz weiterhin der staatl ichen Intervention. Denn Zu-
kunftsängsle fr ihren in der Regel nicht unnrit telbar zu
einer Veränd<.:runc1 des gegenwärt igeri  Vethal iens, vor
ai len-r nicht zu einem Ver zicht. Zu wenig greif  bar ist die
schleichende Verschlechterung der Umweltqr-ral i tät,  zu
komplex die Vielzahl der umweltrelevanten Faktoren,
Hinzu konmt eine oft emotional uncl ideologisch ge-
f i ihrte Umweltcl iskussion, die zwischen Enclzeitszena-
rien uncl Verharmlosunq schwankt und weniq Anhalts-
r r r rnk t r .  f i i r  e in  n rak t ikab les  unrwe l l .bewußles  Verha l -r ' -  " " '

t cn  g ib t? .  Der  S taa t  i s t  a lso  auch in  Zukunf t  a ls  Koord i -
nalor cles Umweltscinitzes clefragt. Dabei jst Unrwelt-

F. R. l la l r r res,  Ve:r f  assungsntäßigkei t  r , rnci  recht l ic l re Syste -

m.r t is ierunq von L]mweltsteuern,  19!17.  Die Arbei t  wl t rde

von c ler  Rcchlswissenschaft l ichen I rakul tä l  c le i  t ln iver-

s i tät  zu Köln inr  Sornmcrsemester 199t i  a ls Dissertat ion an-

alenornrnen.
So r l ic  Kr i t ik  von IJ.  Maxeiner/M. Miersci r ,  Oko-Opt in is-
r n t r s ,  W issensc l r a l t sbuch  des  Jah res  1996 ,  1996 ,  i nsb .  S .  51
f f

b e r s i c h t

3. Materiel lrechtl iche Anforclerungen an die inhalt l iche
Ausgestaltung
a) Umweltschutz und Grr"rndrechtsschutz
b) Urnweltschutz und Verhältnisrnäßigkeit
c) Umweltschutz und Rechtsstaatsprinzip

4. Umweltsteuern und Europarecht

VL Einzelne L]rnlveltsteltern ar:f clem Prüfstand
1. Fiskalzwecksteuern und Llmweltschutz

a) Die Gewinnsteuern
b) Die Krafi fahrzeugsteuer
c) Umweltvelbrauchsteuern uncl ökologische Diffe-

renzierung des Umsatzsteucrsatzes
d) Die Mineralölsteuer

2. Neuart ige Oko-Steuern
a) Emissionsteucrn
b) Komnrunale Verpackungsteuern

VIL Resrimee

s r - h r r l z  l ä n g s l  j e n s e i l s  i d e o l o r l i s l l r e r  D i l l e r e r r z e n  z t t  e i -

nem parteiübergrerfericlen Anlieqen moclerner Pol i t ik
geworden. Neben den lJmweitordnungsrecht und
Umweltprivatrecht r i icken gerade Urrrweltabqaben seit
einiger Zeit in das Bl ickfelcl  cles pol i t ischen Interesses.
Ai le Parteien suchen nach Möglichkeiten, das Abga-
benrecht zur umweltgerechten Verhaltenssteuerung
einzusetzen. Die SPD3 uncl Bündnis '90/DIE GRÜNEN4
fordern darüber hinaus einen umfassenden Umbau des
gesarnten Steuersystens im Rahmen einer ökologi-
schen Steuerreform.

II .  Der Beitrag von Balmes zur Umweltsteuerdebatte

Aufqabe der Wissenschaft ist es, der poi i t ischen De-

batte den Boden zu bereiten l)ert lentsprechend ist die

Implementierung von Umweltschutzaspekten im Ab-

gabenrecht bereits seit  geralt tr ter Z€i i t  fcster Restancl-

tei l  der ster-renechtl ichen l) iskussion. Die Entdeckung

des Abgabenrechts als Mrttel des Umweitschutzes
wrlrde vor al letn Anf ang der ncunziger Jahret von einer

Fir l le von Abhandiungen unc' l  Reformvorschiägen be-
gleitets. Die anfünqliclre Euphorie ist der Erkenninis

3  BT - I )mcks .  13 /3230  v .  6 .  12 .  1995 ;  v l l l .  h i e r zu  auch  d i e

Stel lunqnahrne von .R,  Sr: imjdl ,  StLrW 1997, 70 f i

4  B T - D r u c k s  1 3 / 3 5 5 5  v . 2 1 . 1 . 1 9 9 t i
5  Vg l .  e tw r i  M .  K loep te r , I )ÖV  1975 ,  593  f f . ;  oko -S te r re rn '

L lurvel is teuern uncl  -atrgaben in t ler  Diskusston'  h lsq '

von FL G. Nr.r tz inge r  t rncl  A.  Zahtnt ,  1989; H Mtt l ler-Wit t ,
( )ko-Steue,rn a ls net tes Instrr ' t r t lent  in c ler  Umlvel tpol i t ik '

I fo-stucl ien zLrr  l lmu'e l tökot to l r t ie,  Rd 1O, 1989; H För-
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der relat iv engen Grenzen einer Okologisierung cles
Abqabenrechts qewichenc. In dieser Phase der Ernüch-
terung gewrnnt die sorgfäIt ige wissenschaft l iche Auf-
arbeitung an Bedeutunq. Das Herausarbeiten des öko
.logrsc/r und ökonomisch Er[orderlrchen und des verlos-
sungs- und europarechtl ich Zulössigen ist unabding-
bare Voraussetzung für eine weiterführende steuerpo-
l i t ische Diskusslon.

Frank Ba\mes stel l t  sich mit seiner Dissertat ion zur Ver-
fassungsmäßigkeit und rechtl ichen Systematisierung
von Umweltsteuern dieser Flerausforderung. Er über-
prüft anhand der geltenden Finanzverfassung die Ver-
f assungsmäßigkeit einiger ausgewählter Umweltabqa-
ben bzw. ökoiogisch urngewidmeter Steuern des Lan-
des- und Bundesrechtes und erörtert den Soielraum für
d i e  E i n f  ü h r u n g  n e u e r  U m w e l l a b g a b e n .  N a c h  e i n e r  e i n -
führenden Erläuterung der Prinzipien des Urnwelt-
schutzes (Erstes Kapitel) setzl Balmes im zweiten Kapi-
tel seiner Arbeit mit der Abgrenzung der Umweltsteu-
ern von den übrigen Umweltabgaben einen ersten
Schwerpunkt. Anhand eines im dritten Kapitel erar-
beiteten Verfassungsmaßstabes für die Ausgestaltung
von Umweltsteuern werden im vierten Kapitel
zunächst Fiskalzwecksteuern mit ökologischem Ne-
benzweck, im fünften Kapitel Steuern mit umwelt-
schützendem Hauptzweck auf ihre Verfassungsmäßig-
keit überprüft.

Die Arbeit von Bolme.s lst Zwischenbilanz, nicht End-
punkt der Diskussion. Methode und Ergebnisse der
Untersu.chung - spürbar beseelt von dem Wunsch nach
einer Symbiose von Umweltschutz und Steuerrecht
verdienen einige kri t ische Anmerkungen.

II I .  Ökologische Zielsetzung und ökonomische
Wirkung von Umweltabgaben

1. Ausgangspunkt der Umweltabgabenidee

Ausgangspunkt der Umweltabgabenidee ist die Er-
kenntnis der relat iven Knappheit der Umweltgüter7.
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ljnverschmutzte Luft.  Wasser und Boden stehen nicht
in unbegrenztem Maße zur Verfügung, Die Regenerie-
rungsfähigkeit folgt nicht dem Tempo, in dem die Um-
welt durch wachsenden Konsum in Anspruch genom-
men wird. Die Kosten der Umweltnutzung f l ießen der-
zeit  nicht oder nur unvol lkommen in die Preisgestal-
tung ein; sie werden von der Al lgemeinheit getragen,
in erster Linie aber zukünft iqen Generationen aufqe-
bürdet.

Umweltabgaben sol len der Internai isierung dieser Ko-
sten dienen, indem sie zu einer Verteuerung der Pro-
dukte und damit zu einer umweit- und marktgerechten
Preisbi ldung führen. Im wesentl ichen exist ieren zwei
unterschiedl iche Internal isierungsmodelle, die sog. Pi-
gou-Steuer8 und das Standard-Preis-Mociel l  von W.

Baumol und W Oaless. Der auf dem Verursacherprin-
zip basierende Ansatz von A. C. Pigou scheitert bereits
an der praktischen Realisierbarkert,  da sich weder die
einzelnen Verursachungsbeiträge kostenmäll ig exakt
bestimmen lassen noch eine individuelle Zurechnunq
möglich ist.  Boumol und Oofes folgen daher einem sub-
optimalen Demeritorisierungsmodell l0. Der Preis für
die Umweltnutzung wird danach in einem politischen
Trial-and-error-Verfahren im ldealfal l  so festgesetzt,
daß er die Grenzkosten, die bei der Substi tut ion des
bisherigen Verhaltens durch ein umweltfreundlicheres
Verhalten entstehen, übersteigt und damit eine
Lenkungswirkung entf altet.

2. Lenkungswirkungen von Umweltabgaben

Aus ökonomischer Sicht lassen sich Umweltabryaben
nach ihrer Lenkungswirkungll  in verschiedene Kate-
gorien eintei len. in erster Linie' .vird zwischen Produkt-
und Emissionsabgaben unterschiedent2. D. Dickert-
monn13 untertei l t  die Kategorie der Produktabqaben
weiter in Input- und Outputabgaben. Inputabgaben
verteuern die eingesetzten Rohstoffe und zielen da-
mit auf Anpassungsmaßnahmen der Unternehmen,
während Outputabgaben das fert ige Endprodukt ver-
teuern und in erster Linle das Verhalten der Verbrau-

sler, Oko-Steuern als Instrumenl der Umwel.tpolitik.l,
1990; Umweltschutz durch Abgaben und Steuern,  Ta-
gungsband zum 7. Trierer Kolloquium zum Umwelt- und
Technikrecht  vc:rn 22.  b is 24.  September 1991, UTR i6,
hrsg.  v.  R.  Breuer u.  a. ,  1992; B.  ITansjürgens,  Umweltab-
gaben im Steuersystem. Zu den Mögl ichkei ten der Ein-
führung von Umweltabgaben in das Steuer- und Abga-
bensystem der Bundesrepubl ik  Deutschland,  1992; Um-
weltschutz im Abgaben- und Steuerrecht, Tagungsband
zur . lahrestagung der Deutschen Steuer jur is t lschen Ge-
se l l s cha f t  e .V ,  am 3 .9 .  und  4 .5 .1992 ,  DSTJG 15  t 1993 ) ,
hrsg.  von P.  Ktrchhof;  M. Rodi ,  Umweltsteuern.  Das Steu-
errecht  a ls Instrument der lJmweltpol i t ik ,  1993; Deut-
sches lnslitut Iür Wirtschaltsforschung, Wirtschaftliche
Auswirkungen einer ökologischen Steuerref orm, Gutach-
ten rm Auft rag von Greenpeace, 1994; G. Bouer,  Die
Steuer a ls Instrument im Umweltschutz,  Diss.  Augsburg
1994; J. SfenErer, Das Steuerrecht als Instrument des Um-
wel tschutzes.  Diss.  Frankfur t  a.  M. u,  a.  1995.

6 So etwa das Fazit der Dissertation von J- Sfenqer (FN 5),
S.  295;  vgl .  auch Diskussionsbei t rag J.  Long, UTR 16
(1992 ) ,  S .  99 .

7 H.-w. Mötter ,  WiSt 1986, 571, t  J .  Klaus/J.  Horboch,  WiSt
1991, 402.

B The Economlc of  Welfare,  1.  Auf ] . ,  1920.
9 The Use of Standards and Prices for Protection of the En-

vi ronment,  Swedish Journal  of  Economics,  Vot .  73 (197i) ,

S.  42 f f .  (deutsche Ubersetzung i r - r  Umwelt  und wtr t -

schaf t l iche Entwicklung,  1989, S.  169 f f . ) .
I0 K.-H. Hansmeyer/H. K.  Schneider,  Umweltpol i t ik .  Ihre

Fortentwicklung unter marktsteuernden Aspekten, 1990,

S. 20,  weisen darauf  h in,  daß der Standard-Preisansatz
noch eine weitere Verein{achung beinhaltet, da nur noch

an die Emission von Schadstof fen angeknüpft  wird.  Be-

wußt werde auf erne ausbalancierte Nutzen-Kosten-Ana-
lyse verzichtet, da dle Ermittlung aller externen Umwelt-

effekte in der Regel nicht mögllch sei.
11 Auszuscheiden slnd solche Abgaben, die a11ein durch die

Verwendung des durch sie erzeugten Steueraufkommens

einen Bezug zum Umweltschutz aufweisen. Derartige

reine Umweltfinanzierunqsabgaben erfüilen nicht das

notwendige Definitionsmerkmal des ökologischen Len-

kungszwecks,  vgl .  F.  Bolmes (FN 1),  S.  13;  zur Def in i t ion

des Begriffs Umweltsteuer vg1. ferner Umweltsteuern und

ökologische Steuerreform, OECD 1997, 1B f .

12 Vg| .  etwa J.  Slenger (FN 5),  S.  132 f .
13  D .  D i cke r tmonn ,  DSTJG 15  (1993 ) ,  S .42 .



cher t ieeinf lussen sol len. Ferner kann die Abgabe als
sog. Verfahrensabgabe an bestimmte umweltbela-
stende Produktionstechniken anknüpfen. Die Wahl
zwischen diesen unterschiedl ichen Lenkungsformen
ist nicht bel iebig. Je nach Ansatzpunkt sol len unter-
schiedl iche Lenkungswirkungen erzielt  werden kön-
nen. So sind Emissionsabgaben vom ökonomischen
Standpunkt Produktabgaben insofern überlegen, als
sie die Umweltbelastung direkt erfassenla, während die
ökoiogische Quali tät einzelner Endprodukte stark von
threr individuel len Zusammensetzung abhängt.

Ob tJmweltschutz durch Produktoutputabgaben oder
durch Emissions-, Verfahrens- oder Inputabgaben zu
verr,virkl ichen ist,  scheint f  erner mit einer schwer zu be-
antwortenden Grundsatzfrage zusammenzuhängen.
Wird davon ausgegangen, daß Umweltgüter endl ich
und nur in begrenztem Umfang regenerierungsfähig
sind, sich ferner nicht in gleichem Umfanq Alternativen
finden lassen, so kann Umweltschutz nur durch Kon-
sumverzicht statt f indenl5. In diesem Fall  sind Produkt-
abqaben, vor al lem Outputabgaben, der r icht ige Weg.
Setzt man hingegen auf die Regenerierungsfähigkeit
der Umwelt und auf technische Innovationen, so kann
Umweltschutz ohne endgült igen Konsumverzicht
clurch neue Verfahrenstechniken, anciere Produktzu-
samnrensetzungen und die bessere Ausnutzung von
Rohstoffen verwirkl icht rverclenr6. In diesem Fall  wären
Emissionsabgaben, Inputabgaben und Verf ahrenabga-
ben eindeutig zu präferieren, da die Produktoutput-
abgabc eine umweltfrer,rndlichere Produktion, etwa
durch eine andere Stoffzusammensetzung oder auch
cl ie Verbesserung der Entsorgung, nicht präzise ztt
erfassen vermag. Die Auswahl zwischen den einzeinen
Lenkungsformen kann indessen unabhängig von
derart igen Grundüberlegungen gerade im I{ inbl ick auf
cl ie technischen Erhebtrngsmöglichkeiten nur im
Einzelfal l  erfolgenlT. Entscheidend sind dabei neben
den technischen Fragen der Erhebung der Umweltab-
qabe vor al lem das Bestehen von Substi tut ionsmög-
l ichkeiten.

Balmes weist darauf hin (S. 10 ff ,) ,  daß der Einsatz von
Umweitabgaben dem umweltpoiitischen Lenkungs-
zweck nur dann entsprechen kann, wenn die Möglich-
keit  besieht, das besteuerte Gut oder Verhalten zu sub-
st i tuieren. Entscheidend f i i r  die Frage der Anpassungs-
fährcJkeit des Konsumverhaltens ist dabei die sog.
Preiselastizi tät der Nachfrage, mit der die durch stei-
gende Preise hervorgerufene Mengenänderung be-
schrieben wird18. Wird ein Gut besteuert,  das weder
substi tuierbar noch verzichtbar ist,  so wird die Nach-
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frage wenig elast isch sein, das heißt, daß auch eine
spürbare Preisänderung nicht zu einer nennenswerten
Mengenänderung führt.  In diesem Fall  wird der Norm-
adressat qezwungenermaßen dle Steuer entr ichten.
Die Abgabe hat damit eine hohe Finanzierungswir-

kung, während die Lenkungswirkung nicht verwirk-

l icht werden kann. Selbst wenn es zu einer Substi tut ion

kommt, wird der umweltpol i t ische Zweck der Abgabe

aber nur dann erreicht, wenn sich das Substi tut um-

weltneutral verhältr!) .  Wird die Umwelt in dem selben
Ma{le oder sogar noch stärker belastet, so internal isiert
die Abgabe zwar auch externe Kosten, al lerdings ohne
daß es zu cler angestrebten Umweltverbesserung
kommt. Bei Mißachtung der ökologischen Zusammen-
hänge besteht sogar dle Gefahr, daß die Umweltab-
gabe kontraprocluktiv wirkt.

Nicht nur die Ermitt iunq eines ökologisch sinnvol len

Steuerobjekts bereitet Schwierigkeiten, sondern auch

die Festsetzunq des Steuertari fs. Unter ökonomischen

Gesichtspunkten kann sich die Lenkunqswirkung der

Steuer nur dann entfalten, wenn die Verringerung der

Umweltbelastung gegentiber der Steuerentr ichtung

die kostenqünstigere Alternative darstel l t .  Die incl ivi-

duel le Grenzverlneldungskurve wird im Einzelfai l  je-

doch schr unterschiecl l ich ausfal len und läßt sich ex

ante kaum ermitteln. Es ist fragl ich, ob das Abgaben-

recht überhaupt cJeeignet ist,  diese Kostenbeziehungl so

auszutarieren, claß es zu den rntendierten Lenkungsel-
fekten kommt. Erforclerl ich wäre jedenfal ls ein hohes

Maß an Flexibi l i tät der Steuersatzgestaltunq:-

3. Das Verhältnis des Umweltabgabenrechts zum

Umweltordnungsrecht

Herkömmliches Instrurnent staatl ichen Umwelt-

schutzes ist das Orclnungsrecht, clurch clas nmwelt-

rechtl iche Standarcis zur Norm gemacht werden. Das

Umweltordnungsrecht dient der Gefahrenabwehr, tst

unerläßl ich zu Sicherung eines als ökologisches Exi-

stenzminimum bezeichneten Umweltminimalstan-

c1arc1s21. Orclnungsrechtl iche Verbote, Gebote und Auf-

lagen setzen klare Vorgaben und sind clamit unver-

zichtbar, wenn es darum geht, den Stand der Technik

durchzusetzen.

Das Umweltabqabenrecht ist zur Sicherung des ökolo-

gischen Exrstenzminimums hingegen unqeelgnet22'

Wird ein Verhalten aus umweltpol i t ischer Sicht als

nicht mehr hinnehmbar erkannt, so rnuß es insgesamt

verboten werclen. Das Umweltabgabenrecht könnte

cl ieselbe Eff izienz nur mit einer Abgabe erzielen, die

74 H. Förster  (FN 5),  S.  32;  K.-H. I lansmeyer/H. K.  Scf tnetder
(FN  10 ) ,  S .  69 ;  J .  S l enge r  (FN  5 ) ,  S .  162 f f  . ;  A .  Kop lon ,  Aus -

gestal tungsmogl ichkei ten einer Umwel ischutzpol i t ik

marktwiftschaftlicher Prägunq ttnd ihre Bedeutung fftr

c l ie unternehmerische Planungsaufgabe, L) iss.  1991, S.  79;

D. Dickertmann, DSTJG 15 (1993),  S.  43;  kr i t .  h ingegerr

l .  F i sche r ,  IS IR  1993 ,  201  (205 ) .

15  So  e twa  M .  Ro r l i  (FN  5 ) ,  S .  52 ;  D .  Gosch ,  S tuW 1 !194 ,  201
( 2 1 5 ) .

16 Während der Beginn der Umweltdebatte dr-rrch cliistere
Untergangssz-enar ien und die Forderung nach wei tgehen-

dern Konsurnverzlcht  gekennzeichnet war,  wird d ie öko-
logische Zukunft  c ler  Erc le nerterdings posi t iver  bewertet ,

vgl .  etwa D. Maxeiner/M. Miersch (FN 2),  insb.  S.  173 f f

tuncl  311 f f .  Skepsis scheint  qegenüber beiden Ansätzen

i1eboten.  Auch nach 20 Jahren Umweltbewußtsein und

den unbestreitbaren Erfolgen cles Umlveltschutzes er-

scheinen Proclnosen für clie Zukunft kaum möglictr'

17  D .  D i cke r t r nonn ,  DSTJG 15  (1993 ) ,  S .  43

1B  B .  HonsT r i r gens  (FN  5 ) ,  1992 ,  S  87  f

19  H .  Fö rs te r  (FN  5 ) ,  S .  31 ;  G  Boue r  (FN  5 ) '  S  165

20 So auch M. Ror: l i  (FN 5),  S 53

21. M. Ktoepfer ,  Umwelt recht ,  1989, $ 4 Rn 148'  201'

22 J.  tsuncte,  in W. Benkert /J Runcle/B Flansj l i rgens,  LIm-

wettpol i t ik  rn i t  Öko-Steuern?,  2 Aut l  ,  1991'  S 67;J '  Sfen-

ge r  (FN  5 ) ,  S .  168  f .
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den i landlungsspiehaum auf Nuil  reduziert.  Eine der-

art iqe Erdrosselunqssteuer verst ieße zwar nicht gegen

Art. 14, 12 ocler 2 GG, wenn die Freiheitsgnrndrechte
gleichernal3en durch ein ordnungsrechtl iches Verbot
beschränkt werden könnten. Die Gestaltung wäre aber
bereits tatbestandlicir man gels Einkünfteerzieiunqsab-
sicht keine Steuer und wtirde sich den Vorwurf des

Formenmißbrauchs aussetzen23

Urnweltabgaben können clas Umweltordnungsrecht

daher nur ergänzen, nicht aber etsetzen2a. Sie erian-
gen, wie Balmes rnit  der herrschenden Meinung klar
herausstel l t ,  erst dort Bedeutung, wo ein ordnungs-
rechtl iches Gebot oder Verbot unverhältnismäßig
wäre, vor al lem auf dem Gebiet der Restverschrnutzunq
und der Umweltvorsorge2i. Währencl ort inungsrechtl i -
che Gren2werte keinen Anreiz zu ihrer Unterschrei-
tung bieten26, wird Umweltabgaben vor al lern eine in-
novationsfördernde Wirkung zugeschrieben2T. Der
Normadressat kann zwischen der Zahlunq der Steuer
und der Investi t ion in neue Umwelttechniken bzw. dem
Verzicht auf umweltschädliche Produkte wählen. Ge-
rade die schnelle Verbreitunq bereits vorhandener
neuer Umwelttechnoloqien kann auf diese Weise be-
schleunigt werden28.

Indes dürfen die Unterschiede ordnunqsrechtl icher
und abgabenrechti icher Verhaltenslenkung nicht ne-
giert werden2e. Das Umweltordnungsrecht ist entgegen
der Ansicht von Bolmes (S. 148 ff .)  das zielgenauere30
und daher grunclsätzl ich vorzuqswürdige Instrument.
Zwar sind beide Instrumente gleichermaßen mit der
Gefahr sich überholender ökologischer Erkenntnisse
belastet, das Umweltordnungsrecht ist abel das effek-
t ivere Mitte131, da es erzwingbare Verhaltensanweisun-
gen setzt,  während das Umweltabgabenrecht dem
Adressaten freistel l t ,  ob er sich umweltkonform verhält.
Andels als im Umweltabgabenrecht bedürfen ord-
nunqsrechtl iche Maßnahmen zudem nicht erst elnes
langlvierigen Trial-and-error-Prozesses32, um durch
sorqfältige Austarierung der Belastung tatsäc1-rlich eine
umweltkonforme Verhaltensänderung zu erzielen. Zu-
dem ist das Umweltordnungsrecht allein von dem Ziel
der Gef ahrenabwehr bestimmt, w-ährend Umweltabga-
ben in einem Maße von Fiskalzwecken donliniert wer-
den können, daß der angebliche Umweltzweck zum
Zweck besserer pol i t ischer Verträgl ichkeit von Steuer-
erhöhunqen deqradiert wird.
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IV. Die Formenvielfalt  des Umweltabgabenrechts

Unter dem Schlagwort der , ,Ökosteuer" wird häufiq
das gesamte Spektrum umweitabgabenrechtl icher In-
strurnente, bestehend aus Vorzuqslasten (Gebühren

und Beiträgen), Sonderabgaben und Steuern im Sinne
der Finanzverfassung zusammenlJefaßt. Die Rechtfert i-
gung der einzelnen Instrutnente erfort lert jedoch eine
diff erenzierende Betrachtr.rng.

Während die Kompetenz für die Erhebung von Ge-

bi ihren, Beiträgen und Sonderabqaben der in Art.  72 ff  .

GG geregeiten jeweil igen Sachkompetenz entspringt,

bedarf es für die Ein{ührung von Umweltsteuern eines

Kompetenzti tels nach Art.  105 ff .  GG. Balntes betont

i lberdies, daß sich aus der jeweil igen Rechtsform auch

unterschiedliche Anforderungen an die materielle Aus-

gestaltung der Abgabe ergeben:r3, Während das Recht

der Vorzugslast durch das Aquivalenz- und Kosten-

deckungsprinzip gekennzeichnet sei,  folge die Um-

weitsteuergerechtigkeit dem aus Ari.  3 Abs. 1 GG
gewonnenen Leistungsfähiqkeitsprinzip. In den Vor-

aussetzungen sei die Wahi zwischen Vorzugslast, Son-
derabgabe uncl Steuer ebenfal ls nicht bel iebiq. Die

Vorzugslast repräsentiere einen von dem Abgaben-
pfl icht igen in Anspruch genommenen Sondervortei l ,
während die Steuer der al lgerneinen Staatsf inanzie-
rung diene. Demnach muß die lurisl ische Oko-Steuer-
debatte im Gegensatz zu der sehr pauschal geführten
poli t isclten Öko-steuerrJebotte zwischen Oko-Vor-
zugs las ten  (Gebuhren und Bc i l rägen) ,  Oko-Sondcrab-

faben und Öko-Steuern im Sinne der Finanzverfas-
sung dif ferenzieren,

1. Umweltvorzugslasten

Vorzugslasten l iäl t  Bolmes nur für eingeschränkt taug-
l ich zur Bewält igung der Internai isierungsauf gabe
(5. 52-72). Zwar könnten Gebührensätze ökologisch
ausgestaltet werden, in der Regel beruhe die Umwelt-
nutzung jedoch nicht auf einer staatl ichen Leistung, es

fehle daher grundsätzl ich an einer Austauschbezie-
hung, so daß das adäquate Lenkungsmittel für den Um-
weltschutz nicht die Umweltvorzuqslast, sondern die
Umweltsteuer sei.

Nach Bo.lmes setzt der Gebührenbegrif f  eine konkrete
und kostenmäßig quanti f izierbare staatl iche Cegenlei-

23 K. Tipke,  DOV i995,  1027 (1035);  Ch. v.  Pestalozzo,  , ,For-
menmißbrauch" des Staates,  1973, S.  1B; P.  Se. lmer,
Steuer intervent ionismus und Verfassungsrecht ,  Habi l .
Frankfur t  a.M. 1972, S,  122 Anm. 129;  a.A.  M. Ktoepler
(FN 21),  $ 4 Rn, 209;  K.  Meßerschmidt ,  Umweltabgaben
als Rechtsproblem, Diss.  Tr ier /Ber l in 1986, S.  76 f f . ,  der
zwischen Formenvertauschung und Formenmißbrauch
differenziert.

24 S.  Franke,  StuW 1994, 26 (27).

25 K.-H. Hansmeyer/H. K.  Schneider (FN 10),  S.  65 f  .
26  G .  Baue r  (FN  10 ) ,  S .  163  f .
27 St. Smith/ H. B. Vos, Evaluating Economic Instruments for

Environmental  Pol icy,  OECD 1997, 95,
28 Daher werden Umweltabgaben zumindest langfristig

auch posi t ive Auswirkungen für  den Arbei tsmarkt  zuge-
schr ieben, vgt .  R.  Schmidt ,  StuW 1997,70 (V1);  D.  Djckert -
monn ,  DSTJG 15  (1993 ) ,  S .  33  (55 ) ;  G .  Baue r  (FN  5 ) ,  S ,  162 .

Zu eng in d iesem Zusammcnhang al lerdings H.-W. Arndt ,

ZRP 1996, 1,76 (1.82 f . ) ,  der neben dem Ordnungsrecht  für

das Umweltabgabenrecht  keinen nennenswerten An-

wendungsbereich s ieht .
Yg l .  J .  S tenge r  (FN  5 ) ,  5 . 1 .67 ;  I l . -W .  A rnd t ,ZRP  1996 ,174
( 1 8 2  f . ) .
M. K)oepter  (FN 21),  $ 4 Rn. 201;  K. 'H.  Hansmeyer,  UTR

16  (1992 ) ,  S .  10 ;  P .  K i r chho [ ,  DSTJG 15  (1993 ) ,  S .3  ( 10 ) .

Gerade im l - { inbt ick auI  d ie durch Oko-Steuerbelastun-
gen ausgeiösten Vorwärts- ,  Rück- und Querüberwälzun-
gen dürfte eine ex-ante Beurteilung der Lenkungseffizi-

enz nahezu unmögllch sein. Dle Methodik des Trial-and-

errot-Prozesses und ihre Unsicherhei ten beschreibt

J.  Stenger (FN 5),  S.  135 fL

F.  Balmes (FN 1),  S,  50 f . ;  vgl .  ferner J.  Lang, LITR 16

[ 19e2 ) ,  S .  s9 .

3 1

3 2

3 3



stung voraus. Gebühren seien nicht bereits clann ge- SchwierigeristhingegendieHerstel lungeineramVer-

rechtfert igt,  wenn ein einzelner zurechenbare Kosten ursacherprinzip orientierlen Kostenaquivalenza2, Ztm

verursache3a, sondern nur, wenn er einen Vortei l  er- Schutz vor wi l lkürl ichen Belastungen kann die Gebühr

halte. Nur eine solche enge materiel le Gebuhrendefi- nur dort gerechtfert igt werden, wo sich einem Verhal-

nit ion ermöqliche die Anwendung der Rechtfert i-  ten konkrete Kosten zurechnen lassen lst etwa die

gungsmaßstäbe des Aquivalenz- und Kostendeckungs- Verschlechterung der Wasserquaii tät auf eine Vielzahl

prlnzips:rs. Balmes er_tei l t  damit K.Vogel, der Gebühren von Faktoren zurückzuführen, so dürfen nicht die ge-

unter Aufgabe von Äquivalenz- und Kostendeckungs- samten Kosten der Gewässererhaltung einiqen weni-

prinzlp ai lein am Verhältnismäßigkeitsprinzip messen gen, besonders einfach zu identi f izierenden Verursa-

wil136, eine deutl iche Absage. chern angeiastet werden. Wenn sich eine besondere

Die strikte Haltung von BaJmes gegenüber Umweltvor- Kostenverantwortung ermitteln Iäßt, so muß es ande-

zugslasten basiert auf der tradit ionel len Zuordnung rersei ls aber ausreichen, daß bei Bemessungsschwie-

von Umweltgütern. Umweltgüter wie unverschmutzte rigkeiten anstelle des Wirklichkeitsmaßstabes auf den

Luft,  Wasser, Boden werden als al lgemeinverfügbar Wahrscheinl ichkeitsmaßstab zurückgegrif fen wirda:r '

angesehen. Ihre Inanspruchnahme ist nach herkömm- o^-.-^:r D-
l ichem Verstänclnis kein enrgettpf l icht iger s;; ; ; ; ; ; ;  Soweit Balmes die Überleqenheit der Al lgemeintast

tei l ,  da die umweltnutzung nur in Ausnarr*"rarü n"- l t :" : t  
geqenüber den Vorzugslasten a'f  die maieriel le

sonclere Kostenvenirsacht. In clem Malje, in;;u"; Schutzfunktion der Finanzverfassungaa gründet (S 51

weltgüter knapper werclen, wächst jer loch a* ini.- fr ,  und 142), scheint er deren Bedeutung für die Ab-

des staates, diese Lebensgruncl lagen - hä"t i ;#;;- gabenbelastung zu überschätzen' Die Finanzverfas-

hem f inanziel len Auiwand - zu erhal len. Oaire"r i ,1;; ; t  sung ist in erster Linie Kompetenzordnungas Sie regelt

eine gruncllegend neue Zuordn,ng Ou, U-,t"itäLäi"" ferner clie-Aufkommensverteilunq zwischen dem Bund

nachzudenken:r7. Staatlicherseits konservierteÜ;;;i;- und den Ländern und ist damit wichtiger Garant des

güter sol l ten, wie dies heute schon für Gewässer aner- Föderaiprinzipsa6 Ihre maieriel le Schutzfunktion ist

kannt ist,  in den Stancl einer öffentl ichen Sache erho- hingegen begrenztaT Jecle verfahrensordnung wahrt

ben werden. Der einzelne hat clann zwar weiterhin ei- die Rechte der Rechtsunterworfenen und schützt vor

nen Anspruch auf den Erhalt des ökologischen Exi- wi l lkürl ichen' nicht vorhersehbaren staatl ichen Ein-

stenzminimums. Dieses hat der Staat kostenlos zu se- gnffen Weiter geht die Wirkung der Art 105 ff  GG je-

währen. wird cl ie umwelt jedoch über das ökologisäe doch nicht, Die Finanzverfassung schützi nicht vor der

Existenzminimum hinaus von einzelnen ubermo"ßjg in Belastung als solcher'  Eine Steuer, die zn einer unver-

Anspruch genommen, so ist nicht einsichtig, *u.t,r . i . i iu hältnismäßigen Belastung führt,  verstößt nicht lJegen

hierdurch venrsachten Kosten l iber die dem Gemein- die Finanzverfassung' sondern verletzt die jeweiis ein-

lastprinzip verpfl ichtete Steuer der Al lgemelnheit auf- schlägigen Grundrechte. Eine entsprechend der f i-

gebürdet weräen sol len. Zwar sind Gemeinlasten in nanzverfassungsrechtl ichen Kompetenzen erhobene

äer Regel polrt isch leichter durchzusetzen als die Bela- Steuer ist clemgemäß noch lange nicht rechtmäßiga8'

stung einzl lner, oft  einf lußreicher Umweltnutzer (Um- Ohne Verfassungsänderung kann jede in Art 105 ff

weltverschmutzer)38. Dennoch erlangen Sonclerlasten ,GG aufgefuhrte Steuerart in einer die Freiheitsrechte

durch clen rn Anspruch g"norrr-"."n Sonclervottei l  cles Steuerbi irgers verletzenden Weise geändert r 'ver-

oder dle verursachten Sonderkosten eine besondere den Daß die Rechte der Inanspruchgenommenen bei

Legit imität3e. Ein Verantwortungsgefuhl für das Ge- einer Belastung durch Gebühren und Beiträge rveniger

melngut umwelt wircl eher entstehen, wenn die Um- geschützt seien, läßt sich nicht feststel len Die zusätzl i-

weltnutzungskosten nicht anonym der Al lgemeinheit che Belastung durch Gebühren und Beiträge mag we-

aufgebürdei und im al lgemeinen Staatshaushalt ver- niger sichtbar sein und sich stat jst isch schwerer erfas-

steckt werclen, sonclern von demjeniqen zu tragen sincl,  sen lassen, Es handelt sich hierbei aber eher um ein

cler cl iese Kosten verursachtao. Die gebi ihrenröchtfert i-  iechnisches Problem, das sich im übriqen auch für

gende Gegenleistung l iegt in cl iesem Fatl  in der staat- kostenträchtige orclnungsrechtl iche Umweltauflagen

lichen Erhaltung unci Berertstel lung der knappen Um- stel l t ,  cl ie gebührenrechtl iche Belasttrngen bei wertern

weltmedien'1r. übersteigen könnenae'

34 So aber in Anlerhnung an A.  Wagner,  Finanzwissensr:haf t ,

2.  Thei l ,  1890, S.  36,  38;  K.  Vogel ,  in J.  Isensee/P. Kirch-

hof ,  l lanclbr-rch des Staatsrechts,  Bd.  lV,  1990, $ 87 Rn 46

35 Für e inen restr ik t iven Gebt ihrenbegr i f f  auch N. Sle jner,

StVr 1992, 205 (212 f . ) ;  E.  Sonder,  DVBI.  1990, 1B i f . ;

. 1  .  P i e t zcke r ,  DVB1 .  1987 ,774  f f .
K.  Vogel  (FN 34),  0 87 Rn. 100.

J.  Lang, UTR 16 (19S2),  S.  t i1;  ähnl ich D. Lorenz,  NYwZ

1989 ,  812  f  . ;  R .  Hend le r ,  NuR  1989 ,  22  (24  f  . ) .
W .  Pe te r s ,  ZKF  1997 ,  52  (54 ) .

So auch K.  Tipke,  Die Steuerrechtsordnung, 1993, S.  1069

Zu c ler  negat iven Beziehung zwischen Steuerf in. rnzie-
runq und Gemeinwohlengagcment vql .  J .  lsensee, in FS

H.  P .  i psen ,  1977 ,  S .  409  (423  f f  . ) .
A.  ( )  b e rhou ser,  Abgrenzung des Verursacherpr inzips l tnc l
seine Einordnung in c l ie Unrwel tpol i t ik ,  in M. Bul l tnger
u.  a. ,  l )as Verursacherpnnzip und seine Instruülente,
197. ,1,  S.  27 f f  . ;  P.  I3ohley,  Gebt ihren uncl  Ber i t räge,  1977,

Hey,  Recht l iche Zulässigkei t  von Umweltabgaben

4 7

4 B
49

StuW 1/1998

S. 5;  R.  Vojqf ,  DVBI.  1980, 985 (987)

42 W. Peters,  ZKF 1997, 52 (54);  D.  Gosch,  StuW 1990, 201

(210  f  . ) ;  K .  T i pke ,  S IRO (FN  39 ) ,  S ,  1068 .

43 So ar, rch M. Kloepler  (FN 21),  $ 4 Rn, 212.

44 So auch D. Birk, Alternativkommentar zurn Grundgesetz,

2.  Auf l . ,  198!) ,  Art .  106 Rn 6i  W. Köck,  JZ 1 '991,692 (696

f . ) ;  M. Ror/ i  (FN 5),  S.  45.  D.  Birk gründet dre materte l le

Schutzfunktion tn erster Linie darauf, daß alle in Art. 106

CiG aufglefiihrten Steuerarten i. w. S. an clie Lerstungs-

fähigkei t  anknüpften,

4! :  K.  Tipke/J.  |ong,  Steuerrecht ,  15.  At t f l . ,  1996, $ 3Rn 1 '  3 '

46 Th.  Maunz,  in Th.  Maunz/G. l )ür ig,  Grunclgesetz-Kom-

mentar,  Lf .c1.32,  1996, Art .  106 Rn 5.

Wie hier  P.  Selrner (FN 23),  S.  144 f  ,  154

Th. Maunz/G. Dür iq (FN 46),  Rn 46 zu

K . ' t ' i p ke ,  S IRO (FN  39 ) ,  S  1094

Zur GrölJenorclnung von Umrveltschutzinvestitronen

N. Sie jner,  Stv j  1992, 205 (208) '
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2. Umweltsonderabgaben

Sehr kontrovers wird in der Umweltabgabendebatte
das Instrument der Umweltsonderabgaben diskutiert50.
Die Rechtsf igur der Sonderabgabe läI l t  sich auf eine
Gruppenverantwort l ichkeit für bestimmte eingrenz-
bare Kosten zurückführen. Von den Vorzugslasten un-
terscheiden sich Sonderabgaben dadurch, daß sie
gegenleistungsunabhängig erhoben werden. hl

Gegensatz zur Steuer f l ießt das Aufkommen der Son-
derabgabe nicht in den al lgemeinen Staatshaushalt,
sondern wird in Sonderfonds verwaltet.  Die Zuständig-
keit  zur Erhebung von Sonderabgaben folgt nicht der
Finanzverfassung, sondern entspringt als Annexkom-
petenz der jeweil lgen Sachkornpetenzsr. Das I lVerfG
unterscheidet mittlerweile verschiedene Kategorien
von Sonderabgaben. Für die Finanzierungssonderob-
gobe hat das BVerfG folgende konsti tuierende Merk-
male aufgestel l ts2: Sonderabgaben dürfen nicht zur Fi-
nanzierung al lgemeiner Staatsaufgaben erhoben wer-
den. Sie müssen von einer homogenen Gruppe Abga-
benpfl icht iger aufgrund einer besonderen Gruppen-
verantwortlichkeit für den mit der Abgabe verfolgten
Zweck erhoben werden. Das Abgabenaufkommen
muß gruppennützig eingesetzt werden. Ferner muß die
Erhebung der Abgabe ständig neu legitimiert werden.
An Lenkungssonderobgcben stel l t  das Verfassungsge-
richt geringere Anforderungen, da auI das Merkmal
der gruppennützigen Verwendung des Aufkommens
verzichtet wirds3. Al lerdings darf auch die Lenkungs-
abgabe nur von einer homogenen, von der Al lgemein-
heit aufgrund einer verbindenden lnteressenlage ab-
grenzbaren Gruppe erhoben werden. Zwischen Len-
kungszweck und Aufkommensverwendung mul3 ein
Zusammenhang bestehen.

Von der Warte des Verursacherprinzips erscheint die
Lenkungssonderabgabe zunächst ideal zur Verwirkl i-
chung des Umweltschutzessa. Aus verfassungsrechti i-
cher Sicht werden Sonderabgaben jedoch überwie-
gend kri t isch beurtei l tss. Gegen den Einsatz von Son.
derabgaben wird vorgebracht, sie führten zu einer
nicht sichtbaren Erhöhung der Abgabenlast:,'i, durch-
brächen den Grundsatz der Haushaltseinheit,  indem
sie die Mittelverwendung der parlamentarischen Kon-
trolle entzögens7, und begünstigten damit die Mittel-
verschwendung. Ferner würde die Gesetzgebungs-
und Verteilungsordnung der Finanzverfassung aus-
gehöhlt. Aus diesen Gründen will auch das Verfas-

I  lcy,  l lecht l ic  h t  7- l r  l . i  ss i  gkr : i  l  vot t  LJr in 'e l1- . rbqa l . l t : t i t 7

sungsgericht die parafi .skatische Sonderabgabe als

,,seltene Ausnahme" verstanden wissenss. Zudem set

Umweltschutz erne al lgemeine Staatsaufgabe. Die Fi-

nanzlerung des Umweltschutzes müsse daher aus dem

allgemeinen Staatshaushalt und nicht aus Schatten-

und Sonderhaushalten erf olgen5!r.

Diese Krit ik macht sich BoJrnes bei der Ablehnung

eines Konzepts ökologischer Sonderabgaben ztr eigen

tS. 74*95). In Auseinandersetzung mit dem von W'

Köck geschaffenen formalen Sonderabgabenbegrif f l j "

entwlckelt er einen engen materiel len Begrl i f  der Son-

derabgabe (S. 93)'11, Auch für Umweltnutzungsabga-

ben als Lenkr,rngsabgaben müßten im rvesentl ichen

dieselben strenqen Voraussetzungen gelten wie für Fi-

narizierungsabgaben, zumal jede Lenkungsabgabe zrt-

mindest als Nebenzweck auch einen Finanzierungs-

zweck verfolge02.

Dennoch haben Umweitsonderabgaben gegenüller er-

ner steu€rl ichen Umweltpol i t ik eine Reihe von Vortei-

Ien. Da die Urnweltst lnderabgabenkompetenz der Um-

weltsachkompetenz folgt,  ist eine bessere Abstimmung

mit ordnungsrechtlichen Umweltschutzinstrttmenten

zu erwarten. Die Ansiediung von Umweltabgaben im

Umweltministerium bietet €her Garantie für den ökolo-

gischen und nicht rein fiskalischen Einsatz von lJm-

weltlenkungsinstrumenten als iln Finanzministerium'

Auch könnte dds Steuerrecht weitgehend von umwelt-

pol i t ischen Lerikungcnormen f reigeh alten werden'

Daher stel l i  sich die Frage, ob die gemeinhin mit der

Sonderabgabe in Verbindunq gebraehten Nachtei le

diesem Abgabentypus tatsächl ich immanent sind' Die

Sonderabgabe leglt imlert sich aus der besonderen

KostenveÄntwort l iehkeit abgrenzbarer Gruppen Mit

dieser korrespondiert die gf irppennützige oder im Fall

vön Lenkungsabgaben zumindest zweckgebundene

Verwendung cles Aufkommens, die somit konst. l lu-

ierendes Merkmal dieses Abgabentypus ist Gerade

diese Zweckbindung wird aber als Grundübel der Son-

derabgabe angesehen, da sie zu einem ineff izienten

Einsatz cler Mittel und einer Erhölirrng der Abgabenlast

führe. Der Entstehung von Schattenhaushalten und der

Verschleierung der Staatsquote kann jedoch' wre

S, Fronlre darlegt, begegiret Wetden, ohne die Legit i-

mität der Sonderabgabe anzutasteä6:t '  FrQnke schlägt

vor, das Sonderaufkommen ln den Etat eines bei der

Umweltbehörde einzurichtenden Parafiskus einzustel-

len und zu Informationszweeken zusammen mit dem

5 1
52

53
54

Spezieli hierzu W. Köck, Die Sonderabgabe als Instru-
ment des Umweltschutzes. Zugleich ein Beitrag zur Dog-
mat ik des Abgabenrechts,  Diss.  Bremen, 1991; R.  Bo^
rell/L. Schemmel/V. Stern, Sonderabgaben für den Um-
weltschutz? Sieben Vorschläge auf dem Prüfstand, Schrif-
tenreihe des Kar l -Bräuer- Inst i tuts Heft  69,  1990.
BVerfG v.  6.  11.  1984 -2 BvL 19/83,  BVerfGE 67,  256 (2741.
Vgl .  etwa BVerfG v.  10.  12.1980 -2BvF 3/77,  BVerfGE 55,
274 (276\ i  v .  6.  11.  I9B4 -2 BvL 19/83 (FN 51),  276 f f .
B V e r f G  v . 6 .  1 1 . 1 9 8 4 - 2  B v L  1 9 / 8 3  ( F N  5 1 ) , 2 7 7  f .
Vgl ,  W. Köck (FN 50),  S.  14 zur Über legenhei t  der Um-
weltsonderabgabe gegenüber Umweltvorzugsl.asten und
Umweitsteuern.

55 Vgl. etwa die Fundamentalkritik von L. Schemmel,
Quasi-Steuern.  Gegen den Wi ldwuchs steuerähnl tcher
Sonderabgaben, hrsg.  v.  Kar l -Bräuer- Inst i tut  des Bundes
der Steuerzahler  e.V, ,  Hef t  46,  1980.

56 F. Rott.lcinder, Haushaltspolitische Becleutunct und Verf as-

sungsmäßigkeit von Sonclerabgaben, Diss Köln' 1988'

S. 5ö f. ,  aqi. ;  J. tang,uTR 16 (1992), g'  64. Dagegen ist je-

doch einzuwenclen, daß auch ökologiSflr verbrämte

Steirprprhöhrrncpn - wie etwa die Mineraiöisteuerer-
höhung durch das Solidari tätsc v, 24'6'  1991, BGB1 I

1991, 1318 - zur Erhöhung der Abgäb€ll last {t ibren'
57 Etwa R. Krei le, Stuw 197i, 3; P. Flockermonn, DSTJG 15

( 1 e e 3 ) ,  s  8 1 .
58  BVer fG v ,  10 .  12 ,  lg \0 :2Bv l t  3 /77  (FN 52) ,  308
59 Unzulässigkeit einer allgernernen Staatsfin-anzierung

durch Son-derabgaben v-r1t. 'everfG v 31,5 1990 - 2 BvL

12188, BVerfcE 82, 15g'1178 ff  ,) ;  ferner z.B' S' Franke'

StuW 1994, 34 f .; N. Steiner, StVj 1992, 205 121-1)
60 W. Köcft (FN 50), s. og, at ni i . l - '  i .  S"I^nr, UTR 16 (1992)'

s .  4 7 .
61 So auch P. Kirchhof, DSTJG 15 (1993), S. 3 (16 ff  ) '
62 A. A. W. Köck (FN 50), S. 17s.
63 StuW 1994, 33 (3.5 {f  ) ,
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Bundeshaushalt aufzufirhren. Werden die staatl ichen
Umwelterhaltunqsausgtrben zumindest zum Teil  aus
dem Aufkommen von Umweltsonderabgaben bestr i t-
ten, so könnten dle Überweisungen aus dem al lgemei-

nen Staatshaushalt an den Parafiskus Umwelt reduziert

werden. Dies ermöglicht die Senkung von Steuern an

anderer Stel le, so daß die häufig befürchtete Erhöhung

der Abgabenlast nicht zwingend mit der Sonderabgabe

verbunden ist6a. Der Gefahr eines ineff izienten Ein-

satzes zweckgebundener Staatseinnahmen glaubt

S. Franke mit einer weiten Auslegung der Zweckbin-

dung begegnen zu können65. Einer derart igen extensi-

ven Auslegung sind jedoch Grenzen gesetzt,  da die Le-

git imiiät der Sonderabgabe eine Beziehung zwischen

Erhebungs- und Verwendunqszweck fordert66

Umweltsonderabgaben können aber, selbst wenn sich

die technischen Probleme lösen l ießen, nur einge-

schränkt eingesetzt werden. Die Sonderabgabe darf

nur von den Gruppenverantwortlichen, den Verursa-

chern der Umweltbelastung selbst erhoben werden.

Eine ai lein durch Überwälzung erreichte Belastung der

Verantwortlichen genür;t diesem Erfordernis nicht, cla

sich Überwäizungsvorgänqe nicht präzise steuern 1as-

sen. Die Verantwortlichen mirssen daher nicht nur Trä-
ger, sondern auch Schuldner der Abgabe sein. Scheidet

also aus Gründen der Praktikabrl i tät und technischen

Durchführbarkeit die direkte Erhebung bei den Verur-

sachern aus, so bleibt als Alternative zur Umweltson-

derabgabe nur die incl irekte Umweltverbrauchsteuer.

Gleiches gilt, wenn clie kausale Zurechnr-lng von Ver-

ursachungsbeiträgen r-rnd Umweltbelastung nicht mög-

l ich ist ocler die Gruppe cler Verursacher nicht von der

Allgemeinheit abgeqrenzt werden kann.

3. Umweltsteuern

Damit verbleibt ein Bedurfnls nach lenkenden Eingrif-

fen, cl ie nicht clen engen Voraussetzungen von Vor-

zugslasten und Sonderabgaben unterl iegen. Umwelt-

steuern im Sinne cles verfassungsrechtl ichen Steuerbe-

gri f fs können drese Lenkungsaufgabe übernehmen.

Allerdings können auch Umweltsteuern nicht beliebig

zur Verfolgung umweltpol i t ischer Zwecke eingesetzt

werden. Formelie Grenzen setzt die Finanzverfassung,

materiei ie Anforderunqen ergeben srch vor al lem aus

dem Leistungsfähigkeitsprinzip und den Freiheits-

grundrechten.

V. Verfassungsrechtl iche Anforderungen an

Umweltsteuern

1. Doppelte Rechtiert igung von Finanzierungs- und

Lenkungszweck

Eine Umwelt lenkungsteuer ohne zumindestvorl iber-

gehenclen - Finanzierungszweck ist begrif fslogisch
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nicht denkbar. Wäre di'e Steuer von Anfang an auf ein

Nullaufkommen angelegt, so würde sle das konsti tu-

ierencie Merkmal der Einkünfteerzielung verfehlen

Auch die Umweltsteuer mit Lenkungshauptzweck

wirft daher ein Aufkommen ab. Die Steuer wird unrnit-

telbar nach ihrer Einführung am ertragreichsten sein

und mit fortschreitender Verwirkl ichung des Len-

kungszwecks in ihrer f iskal ischen Bedeutung abneh-

m e n " ' .  D e r  F i n a n z i e r u n g s z w e c k  d e r  Ö k o - S t e u e r  k ( l n n

jedoch, fal ls cler Gesetzgeber cl ie Substi tut ionsmöglich-
keiten oder Grenzvermeidungskosten f alsch einschätzt

und die notwendigen Korrekturen unterläßt, den Len-

kungszweck ar-rf lange Zeit vollständig verdrängen

Aus der doppelten Zweckorientierung von Umwelt-

steuern leitet Balmes als Kernstück seiner Arbeit basie-

rend auf der Steuer-wirkungslehre von D. Bjrk68 ein

zweigleisiges Rechtfert igungsmodell  für tJmweltsteu-

ern ab (S 118-122)6e. Danach muß sowohl die Belc-

stungswirkung des Finanzierungszwecks wie auch die

Gestoltungswirkung des Lenkungszwecks in gleicher

Weise formell  und materiel i  gerechtfert igt werden.

2. Kompetenzrechtliche Anforderungen an die

Einiührung von Umweltsteuern

Ausgiebig nimmt sich Bolmes einem der Liebl ingsthe-

men cler jur ist ischen Umweltsterterdebatte an, der

Fr.rgJe nach den Vorgaben der Finanzverf assung f Lir die

E in führung von Ökosteuern  (S .  130 144)  E in igke i i  be-

steht nur darüber, daß der verfassungsrechtl iche Steu-

erbegrif f  cl ie Verbindung von Fiskal- und Lenkungs-

zwecken gestattetTo, wobel nach Q 3 Abs. 1 Satz 1,

2. HS. AO der Fiskalzweck soclar als Nebenzweck in

,.den Hintergrund treten kann. Gestr i t ten wird indessern,

ob cl ie Finanzverftrssunq, insbesondere ci ie Aufzählungl

cler Steuerarten in Art,  106 Abs. 1 GG das Steuererftn-

dungsrecht cles Gesetzgebers fr ' i r  neuart ige Umwelt-

steuern beschränkt. K. Tipke qeht clavon aus, die Be-

nennung der einzelnen Steuern in Art 106 GG diene

ausschl iel l l ich der Regelung der Vertei lung des Steuer-

aufkommens. Eine verfassunqsrechtl iche Begrenzunq

des Steuersystems auf die in dieser Vorschrift aufqe-

zählten Steuerarten lasse sich nicht feststel len Viel-

mehr sei der Gesetzgeber frei,  nene Steuerarten zu er-

f indenTr. Die durch cl ie Einführung einer neuen Stetter

im Vertei lungssysiem cles Art.  106 GG enlstehende

Lücke müsse clann durch den Verfassungsgesetzgeber

geschlossen werclen. Auch L. C)slerloh sieht in Art 105

ff.  GG lecl igl ich eine Kompetenz- und Vertei lunqsord-

nung ohne materiel len Schutzgehalt,  die einer Ein-

führung von neuart igen Umweltsteuern r nicht ent-

gegenstehe'r '2. Balmes setzt sich mit diesen Ansichten

auseinander, um sich der überwiegenden MeinungT:r,

die f t i r  cl ie Einführung neuart iger Steuern eine Verfas-

sungsänclerung f ordert,  mit einer dif f  erenzierenden Ar-

u/+
65
66
67

So  a r r ch  K .T ipke ,  S IRO IFN  39 ) ,  S  1073

Str . rW 1994, 37.
So  auch  M .  K loep fe r  (FN  21 ) ,  0  4  Rn  217

Nach D. Dickertntnnrt ,  DSTJG 15 (1993),  S 57 f  . ,  kann das

Steueraufkontmen jedoch grds.  n icht  arr f  Nul l  zurückge-

hen, rla ein Wirtschaften ohne Umweltbelastung nicl-rt

denkbar is t .
68 D. Birk,  Das L,eistungsfähigkei tspr inzrp als Maf3stab der

Steuernormen, Habi t .  Köln,  1983, insb S.  153 f l

69 So vor ihm sc:hon K. Me./Jersc,hrrridl (FN 23), S 1'27 fI.

70  BVe r fG  v .22 .  5 .196 : l -  1  BvR  78156 ,  BVe r fGE  16 '  147  (160 )

7 I  K . I " i pke ,  S IRO (FN  39 ) ,  S .  10BB  l I  ;  S  Bnch ,  S tuW 1995 ,  264

(271).  Ahnl ich Th.  Maunz,  rn Th.  Maunz/G Dt i r iq (FN 46) '

Art .  106 Rn i ! ) ,  20,  c ler  bei  der Bearbei lung i rn ' Iahr 1979

clas Problem einer neuart igen Steuer noch als e ine "eher
theoret ische Annahme" bezerchnete uncl  c las Erfordernis

einer Verfassrtnqsäncierung ausdrücki ich nur f i i r  d ie Er-

t ragsverte i lung bej  ahte

72 L.  ösbr loh,  NVrvZ 1991, 823 (B2B f  l

73 Etwa K. Yogel /H.  Walter ,  in Kommentar zum Bonnet
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qumentation anzuschl ießen. Zwar pfhchtet er K. Tipke
be i ,  Ar t .  106 Abs.  I  CG habe ke inen e thrschen Geha l t ,
die dort aufgezähiten Steuern seien nicht per se ge-
recht. Er folgert jedoch aus der notwendigen Verbin-
t iung von Steuererhebung und Steuervertei lung ein
Junktiui.  Die Einfuhrung einer neuetl  Steuer sei nur
möglich, wenn zuqleich über die Vertei lunq des durch
sie generierten Aufkommens entscl 'r ieden werde. Da

die Vertei lungsfrage nur durch den Verfassungsge-
setzgeber entschieden werden könne, müsse auch das

Steuererf indungsrecht auf dieser Ebene angesiedelt
werden. Solange dre Finanzverfassung nicht um eine
neue Kategorie von Umweitsteuern erweitert werde,
was grundsätzi ich wünschenswert sei,  1ießen sich neue
Umweltsteuern daher nur als Verbrauch-, Verkehr-

oder ört i iche Verbrauch- oder Aufwandsteuern recht-
lert igen.

Mit dieser Interpretat ion von Art.  106 GG gibt Balrnes
die weitere Ausrichtung seiner Arbeit vor. Die nachfol-
gende Untersuchung erfolgt in den formellen Grenzen
der Finanzverfassung, sie konzentr iert si .ch in erster Li-
nie auf die verfassungsrechtliche Würdigung des ge1-
tenden Rechts und betont dabei kompetenzrechtl iche
Fragen überproport ional. Die von Seiten der Umwelt-
ökonomen präferierten Emissionsteuern Iehnt Balmes
beispielsweise ohne materiel le Prüfung al lein mit dem
kompetenziel len Argument ab. Das hochproblemati-
sche Verhältnis dieser Steuern zu den Freiheitsrechten
und dem Leistungsfähigkeitsprinzip wird nur beiläufig
erwähnt,

Es gibt tr i f t ige Gründe, an der enumerativen Wirkung
der Aufzählung in Art.  106 GG und der hieraus abge-
leiteten Einengung der Gestaitungsfreiheit  des Steuer-
gesetzqebers zu zweifelnTl, zumai ein Vergleich mit der
Kompetenzordnung der Aft.  70 ff .  GG zeigt, daß es
grundsätzl ich zum Tätlgwerden des Gesetzqebers ci-
nes auscirückl ichen Kornpetenzti tels nicht bedarf75. Je-
denfal ls führt eine Beschränkung der Umweltsteuerde-
batte d priori  auf die im Katalog des Art.  106 GG auf-
gefi ihrten Steuerarten in eine Sackgasse. Daß das
Cirundgesetz sich dynamlsch neuen Herausforderun-
gen anpaßt, zeigt gerade die Aufnahme von Art,  20a
GG. Um der von den materiel len Problemen neuer um-
weltsteuern ablenkenden Kompetenzkontroverse den
Wind aus den Segeln zu nehmen76, wäre es sinnvol l  ge-
wesen, wenn mit der Aufnahme des Umweltschutzarti-
kels gleichzeit ig die Finanzverfassung geändert und
um einen Umweltsteuertatbestand erweitert worden
wäre77. Wird dieses Versäumnis erkannt, so darf die
Umweltsteuerdebatte sich nicht auf den verfassungs-
rechtl ichen Steuerartenkatalog beschränken, sondern
muß - je nach Interpretat ion der Art.  105 f .  GG die Mög-
lichkeit einer Verfassunssänderuno mitbedenkend -
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auch andersart ige Steuern auf i l rre maleriel le Recht '
ma 13 ig ke i t  hin würdigen.

Neben der für die Reclelunq des Fiskalzwecks erfor-
derl ichen Steuererhebungskompetenz slel l t  sich aber
auch die Frage der Sachkompetenz, da Umweltsteuern
als Lenkungsteuern einen außerf iskal ischen Sacl 'r-
zweck velfolgen. Während das BVerfG davon ausgeht,
die f inanzverfassunqsrechtl iche Zuständigkeit iegit i-
miere auch die Regelung des SachzwecksTs, fordert
Bo/rnes mit einern Tei l  des Schrif t tumsTs eine doppelte
Kompetenzzuweisung. Dabei dif ferenziert er nicht
nach der Dominanz eines der beiden Zwccke, sondern
verlangt auch für den Lenkungsnebenzweck die dop-
pelte Zuständigkeit,  da eine Quanti f izierung von Len-
kungs- und Fiskalzweck im Einzelfal l  nicht möglich sei
( s .  1 2 1 ) 8 0 .

3. Materiellrechtliche Aniorderungen an die inhalt-
liche Ausgestaltung

o) U mweltschutz und Grundrechtsschutz

Hat eine Steuer die von Balmes aufgebaute Hürde der
Finanzverfassung genommen, so erfolgt eine inhaltli-
che Überprüfung von Fiskal- und Lenkungszweck an-
hand elnes umfangreichen Kanons materieller Prü-
fungsstat ionen. Unter dem Oberpunkt der grundrecht-

l ichen Zulässigkeit von Umweltsteuern stel l t  Boimes
der materiel lrechtl ichen Kontrol ie eine al lgemeine
Verhältnismäßigkeitsprüfung voran (S. 145 159). Er
bejaht zunächst abstrakt die Verhältnismäßiqkeit öko-
logischer Lenkungszwecke im Steuerrecht, insbeson-
dere deren Eignung zur Verwirkl ichung des Umwelt-
schutzzieles, um dann sowohl den Finanz- als auch den
Lenkungszweck zuerst anhand des Prinzips der Steu-
e"rgleichheit (S. 159-169), dann an den Freiheitsgrund-
rechten {S. 169 178), insbesondere der Berufs- und Ei-
gentumsfreiheit ,  schl ießl ich an Rechts- und Sozial-
staatsprinzip (S. 178 183) zu messen. Das Leistungs-
fälrigkeitsprinzip bildet dabei nach Balmes aufgrund
der generel len Eignung und Erforderl ichkeit von Um-
weltsteuern ledigl ich eine äußere Schranke für die Ver-
wirkl ichung des Umweltschutzes (S. i68).

Baltnes gelingt es, mit der Entwicklung eines feinma-
schigen Prüfungsmaßstabes die Grundsätze der Steu-
errechtfert igung den besonderen Erfordernissen des
Umweltsteuerrechts anzupassen. Der vorgeschlagene
Prüfungskataiog erlaubt einen dif ferenzierten Aus-
gleich von Umweltschutz und Grundrechtsschutz. Vor
a11em durch die Betonung von Berufsfreiheit und Ei-
gentumsschutz als Schranken eines abgabenrechtli-
chen Umweltschutzes wird eine erdrosselnde Lenkunq
verhindert.

75
7 6

Grundgesetz, Loseblatt,  Art.  106 Rn. 209 ff  . ;  K. Sfern, Das
Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 11, 1980,
s .  1 1 9  f .
Überzeugend K. Tipke, SIRO (FN 39), S. 1092.
"I 'h. Maunz, in Th, Maunz/G. Dürig IFN 46), Art.  70 Rn. 15.
Vgl. auch die Krlt ik bei J. Lang, UTR 16 (1992), S. 55 (72);
ähnl ich K. Tipke, SIRO (FN 39), S. 1074.

77 Für eine klarstellende Anderung des verfassungsrecht-
hchen Steuerartenkataloqs u.  a.  M. Rodi  (FN 5),  S.  141.

78  E twa  BVe r fG  v .22 .5 . t 963  1  BvR  78156  (FN  70 ) ,  162 ;

v.  L0.  1.2.  tgB0 -  2 BvF 3/77 tFN 52),  299 f f  .

Vor a l lem K. Voqel ,  in J.  Isensee/P. Kirchhof (FN 34),  0 87

Rn ,52 ;  de rs . ,  S tuW 1977 ,97  (99 ) ; auße rdem z .B .  P .  Se lme r

(FN 23),  S.  138 f f . ,  146 f f . ;  Ch.  Pestalozza,  StuW 1972, B1

tB6 ) ;  a .A .  d i e  woh l  h .M . ,  e twa  Th .  Maunz ,  i n  Th .

Maunz/G. Düng (FN 46),  Art .  105 Rn. 24.

M. Rodi  (FN 5),  S.  46,  weist  darauf  h in,  daß auch die Um-

weltsachzuständigkeit regelmäßiq beim Bund liege (vgl

A r t . 74  N r .24 ,  A r I . 75  N r ,3 ,4  GG) ,  d i e  Ge fah r  gespa l t e -

ner Kompetenzen daher sehr ger ing sei ,
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b) Umweltschutz und Verhaltnismaßigkeit

Die Implikatlonen des Verhältnismäßigkeitsprinzips
für das Umweltsteuerrecht bedürfen jedoch einiger er-
gänzender Überlegungen. Balmes bezieht die Frage
nach der Verhältnismäßigkeit von Umweltsteuern in
erster Linie auf den Einqriff in die Frerfteilsrechte des
Steuerbürgers8r. Das Umweltsteuerrecht schneidet da-
bei als verhältnismäßig milderes Mittel zum Umwelt-
ordnungsrecht mit seinen unausweichlichen Verhal-
tensbefehlen gut ab. Wünschenswert wäre eine Effek-
tuierung des Verhältnismäßigkeitsprinzips j edoch auch
im Hinblick auf den allgemeinen Gleichheitssatz ge-
wesen. Auf die Bedeutung dieser Unterscheidung
weist H. Joross hin: , ,Die durch den al lgemeinen
Gleichheitssatz gebotene Verhältnismäßigkeitsprt i-
fung unterscheidet sich in einem Punkt von der Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung bei den Freiheitsgrundrech-
ten: Es geht nicht um die Verhältnismäßigkeit der Be-
lastung, sondern um die der Ungieichbehandlung. Am
Zweck der fraglichen Maßnahme ist nicht das Ausmaß
der Belastung für die Betroffenen zu messen, vielmehr
das AusmaIJ der unferschiedl ichen Belastuno der ie-
weil igen Gruppen"82.

Zur Erreichung des Umweli lenkungszwecks werden
Steuerpfl icht ige gleicher wirtschaft i icher Leistungs-
fähigkeit ungleich behandelt.  Während der Freiheits-
eingriff, vor allem wenn er sich in den durch das
BVerfG in den Einheitswertbeschlüssen83 aufgezeigten
Grenzen hält,  in der Regel gerechtfert igt werden kann,
kann unabhängig von der Höhe der Belastung die Un-
gieichbehandlung als soiche unverhältnismäßig sein.
Die Ungieichbehandlung ist nämlich nur dann qe-
rechtfert igt,  wenn das verfolgte Sachziei legit im ist und
die Maßnahme zur Erreichung dieses Zieles geeignet,
erforderl ich und angemessen ist.  Zudem darf auch die
Lenkungsnorm den al lgemeinen Gleichheitssatz nicht
verletzen. Das Wil lkürverbot des Art.  3 Abs. 1 GG ver,
bietet es, einzelne umweltschädliche Verhaltensweisen
steuerlich zu sanktionieren, andere genauso umwelt-
schädliche Verhaltensweisen hingegen zu verschonen.

Ausgangspunkt der Rechtfert igung einer jeden Un-
gleichbehandlung ist die präzise Benennung des mit
der Differenzierung verfolgten gesetzgeberischen Zie-
les. Dabei genießt der Umweltschutz als Gemeinwohi-
zweck angesichts von Zukunftsverantwortung und
globalen Umweltproblemen eine hohe Wertigkeit.
Wenn eln Sozialzweck geeignet ist,  die Durchbrechung
des Leistungsfähigkeitsprinzips zu rechtfertigen, dann
sicheriich der Umweltschutz. Leider enden die Recht-
fert igungsbemühungen in der Öko-steuerdiskussion
häufig bereits an diesem Punkt. Angesichts wissen-
schaft l ich schwer zu erfassender, komplexer Umweit-
vorgänge, werden der pol i t ischen Gestaltungsfreiheit
und Einschätzungsprärogative bei der Auswahl uncl
Umsetzung konkreter Umweltschutzmaßnahmen von
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jurist ischer Seite selten weitergehende Grenzen ge-
setzt. Die Umweltqualität wird jedoch nicht durch poli-
t ische Absichtserklärungen und die pauschale Beru-
fung auf den Umweltschutz verbessert,  sondern nur
durch ökologisch sinnvolle Maßnahmen.

Die Zulässigkeit umweltsteuerl icher Lenkungsnormen
hängt dabei im wesentl ichen von zwei Fragen ab: Zum
einen kommt es darauf an, wann ein Verhalten so um-
weltschädlich ist,  daß es eine steuerl iche Sanktionie-
rung erfordert.  Zwar wirkt sich jedes menschliche Ver-
halten in irgendeiner Form auf die Umwelt ein. Nicht
jedes umweltrelevante Verhalten ist aber steuerbar, so
daß eine Grenze zwischen einer umweltschädlichen
r,rnd daher steuerwürdlgen und einer noch akzeptablen
al lgemeinen Nutzung der Umweltgüter gezogen wer-
den muß. Der Kreis der Steuerpfl icht igen ist nach
Gruppenmerkmaien zu ermitteln, die aus dem jeweili-
gen Umweitschutzziel zu gewinnen sind8a. Ist ein Ver-
halten als so umweltschädlich eingestuft, daß es einer
steuerlichen Lenkung bedarf, stellt sich die weitere
Frage nach der ökologischen und ökonomischen Ge-
eignetheit der Maßnahme85. Angesichts der Schwierig-
keit  ökologischer Prognosen ist dabei vor al lem zu
klären, wie weit der Beurtei lungs- und Gestaltungs-
spielraum des Gesetzgebers im Hinbl ick auf die Eig-
nung ökologischer Lenkungsnormen zur Erreichung
des angestrebten Sachzweckes des Umweltschutzes zu
ziehen ist.

Die Reichweite des Beurtei lungs- und Gestaitungs-
spielraums sowie der Quali tätskontrol le gesetzl icher
Maßnahmen ist eine der - meist wenig beachteten -

Grundfragen gesetzgeberischen Handelns. Ob dem
demokratisch legit lmierten Gesetzgeber überhaupt die

"Zügel 
einer Quali tätskontrol le der von ihm erlassenen

Gesetze angelegt werden können, wird überwiegend
sehr zurückhaltend beantwortet. So fuhrt P. Selmer
aus: , ,Der al lgemeine Gieichheitssatz ist weder aktuel l
noch potentiel l  geeignetes Medium einer umfassenden
und individual isierenden Sachkontroi le des schöpfe-
risch wirtschaftslenkenden und sozialgestaltenden
(Steuer-)Gesetzgebers. " 86 Selmer rezipiert die bundes-
verfassungsgerichtl iche Rechtsprechung. Das Verfas-
sungsgericht läßt dem Gesetzgeber weiigehend freie
Hand, solange er in einem ,,Vertretbarkeitsspielraum"
agiert.  Danach reicht es aus, wenn der Gesetzgeber al le

ihm zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen aus-

schöpft87 und, noch weiter, wenn die Einschätzung des

Gesetzgebers nicht eindeutig wideriegbar oder offen-
sichtl ich f ehlsamBB ist.

Die Reichweite des Beurtei lungs- und Gestaltungs-
spielraums des Gesetzgebers kann rndessdn nicht für
al le Sachbereiche einheit l ich bestimm: werden, son-
dern muß die Besonderheiten des jeweil igen Gebietes
reflektierense. Die Einschätzungsprärogative muß also
qanz konkret ftlr das Umweltsteuerrecht ermittelt wer-
den. Aus der Fotmulierung des Umweltschutzes ais

Hey, Rechtliche Zuiässigkeit von Umweltabgaben
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FN 1 ,  S .  145 .
H. D.  Jarass,  NJW 1997, 2545 (2549) -  Hervorhebung im
Origrnal .
BVerfG v.  22.  6.  1 995 -  2 BvL 37191, RVerfGE 93,  1 2 1 (164)
= SIRK BewG 1965 A119. R.  11 (Vermögensteuer) ;  v .  22.  6.
1995 -  2 BvR 552191, BVef iGE 93,  165 f f .  = SIRK ErbStG
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F N  8 7 ,  S . 3 3 2  f .

B5
B6
87
8B



StuW 1/1998 I - ley,  Rechl . l iche Zulässigket t  von Umweltabqaben

bloßer Staatszielbestimmr-rng ergibt sich zunächst ein darf es der Formulierung konkreter Einzelziele, da nur
rveiter Beurtei lui-rgs- ur-rd Gestaltungsspielraum'] 'r .  Der sie eine Eriolgskontrol le und damit Aussagen über die
Gesetzgeber kann also auch im tJmweltschutz Priori tä- Lenkungseff izienz ermög1ichene6. Dle in verschiede-
ten setzen, kann einzelnen Zielen Vorrang einräumen. nen Umweltbereichen angestrebten Ziele mussen je-

Anders als im Bereich der Sozial- oder Wirtschaftsge- doch unter Berücksichtigunq der ökologischen Rah-

staltung ist die Errerchung dieser Ziele jedoch objektiv menbedingungen zu einem Ausqleich gebracht wer-

überprüfbar. Selbst wenn die Dringl ichkeit der Um- den.

weltprobleme jenachParteizuqehöriqkeitunterschied- Eine weitere Frage ist,  in welchem Umfang der Um_
lich beurtei l t  wird'  ist der Zustand der lJmwelt keine wertsteuerqesetzgeber neuart ige ökorogische Er-
Frage pol i t ischer wertungen umweltpol i t ik 

1uß 
re1- klärungsmodelre zur Kenntnis nehmen muß ocler, noch

l i tätsbezogen agierenel Der gesetzqeberische Beurtei- *" i ,"r-"ü er verpfl ichtet ist,  ökologische Hypoilresen
lungs- und Gestaltungsspielraum entbindet nicht von ,o,rnri f i r i"run, bevor er hieraus Schrüsse f irr  cr le kon-
der wahrnehmung der wirkl ichkeit bei der Auswahl krete Ausgestaltung von umweltsteuern ziehtsT. wel-
der konkreten umweltschutzziele Nicht t l ie Phantasie 

.rr",-r c.uau, an Sicherrreit  bedarf es arso, um eine öko-
des Gesetzgebers (Bolmes' s 30B) rst qefraqt, sondern roqi."h" Sonderbelastung zu rechtfert igen?
dessen Rgali fofs.sinn und Sachverstand.

4 1

Besondere Schwierigkeiten ergeben sich in diesern Zu-
sammenhang durch die unbestimmte Weite des Zieles
,,Umweltschutz". Die Belastung des einen Produktes
mag durchaus einen ökologischen Effekt haben, indem
der Verbrauch dieses Produktes zurückgeht. Weicht
der Normadressat jedoch auf ein ancleres gleich schäd-
hches oder sogar noch umweltschädlicheres Produkt
aus, so erweist sich die Maßnahme insgesamt als Pyr-
rhussieg. Das Globalziel , ,Verbesserung der Umwelt-
qualität" ist aber in der Regel nur schwer zu überprü-
fenez und bedarf einer umfassenden Kosten-Nutzen-
Analyses3, wie sie in jüngerer Zeit durch die Aufstel-
lung sog. , ,Öko-Bilanzen" angestrebt wircl.  Diese noch
immer wenig perfekte Methode versucht, ein Saldo der
Umweltbelastung zu ermitteln, um eine Vergleichsba-
sis zu schaffen, Einfacher ist die Beurtei lung der Wirk-
samkeit und damit Geeignetheit einer Lenkungsmaß-
nahme, wenn das Globalziel , ,Verbesserung der t lm-
weltqualität" in Unterziele wie etwa ,,Abfallvermei-
d u n g " , , , S p a r s a m e r  R e s s o u r c e n e i n s a t z " , , , G e w ä s s e r -
schutz" etc. aufgespalten wird. Auf diese Weise l ieße
sicir beisplelsweise die ökologische Überlegenheit von
Mehrweggeschirr in bezug auf Abf al lverrneidung
gegenüber Einweggeschirr relat iv einfach und wider-
spruchslos feststel len. Ob die Mehrwegverpackung bei
Einbeziehung al ler umweltreievanten Daten (Rohstoff-
einsatz, Energieverbrauch, Wasserbedarf,  Emissionen,
Hygieneanforderungen usw.) auch nocir geeignet ist,
die Umweltqualltät insgesant zu verbessern, bedurfte
indes umfangreicher Studien, die zu differenzierenden
Ergebnissen kommensa. Einfache Antworten und Re-
zepte scheint es im Umweltrecht nicht zu geben. Aus-
schnittsbetrachtungen sind zur Erfassung einer kom-
plexen Wirki ichkeit nur bedingt geeignete5. Zwar be-

Gerade im Umweltrecht besteht ein Bedürfnis nach be-
sonders weiten Prognosespielräumene8. Umweltrecht
lebt von langfr ist igen Prognosen. Eines der bestim-
menden Prinzipien des Umweltrechts ist das der Ge-
fahrenentstehung vorgelagerte Vorsorgeprinzip. Die
Bekämpfung potentieller Gefahren muß mit hypotheti-
schen Kausalveriäufen operieren und ist daher
zwangsläufig der Gefahr der Fehleinschätzung ausge-
setzt.  Zudem tr i f f t  ökologische Verhaltenslenkung na-
turgemäß auf eine überaus komplexe Wirkl ichkeit,  de-
ren Erfassung bedingt durch die Fortschri t te wissen-
schaft l icher Erkenntnis einem ständigen Wandel un-
terzogen rst.

Prognoseunsicherheiten und die Gefahr von Fehlein-
schätzungen, wehrt Bolmes ab, seien keine spezif i-
schen Probleme des Umweltsteuerrechts, sondern trä-
fen in gleichem Maße das Umweltordnungsrecl-tt
(S. 149 f.) .  Dennoch unterscheidet sich das für das Um-
weltabgabenrecht zu fordernde Maß an Prognosesi-
cherheit vom Umweltordnungsrecht insofern, als es
diesem zeit l ich vorgelagert ist.  Das Umweltordnungs-
recht ist zrvar auch dem Vorsorgeprinzip verpflichtet.
Umweltordnungsrechtl iche Maßnahmen sol len eben-
falls das Auftreten von Umweltgefahlen und Umwelt-
schäden von vornherein verhindernee. Der Eintr i t t  der
Gefahr ist aber immerhin so wahrscheini ich, daß die
Verhängung unausweichl icher Ge- und Verbote ge-
rechtfertigt werden kann. Das Umweltabgabenrecht
setzt demgegenüber noch früher an, da es nur dann mit
ordnungsrechtlichen Mitteln konkurrieren kann, wenn
der Umweltschutz in die Entscheldung des Normadres-
saten qestei l t  werden kann, also weniger dringl ich ist.
Je weniger ausgeprägt die Anforderungen an den Ver-
dacht der zukünft igen Gefahrenentstehung sind, desto

96
97

9 1

92

R. Scholz,  in Th.  Maunz/G. Dür lg (FN 46),  Art .  20a Rn. 47;
K. Meyer-Teschendorf, ZRP 1994, 73 (77)t A. Uhle, DOY
1993,947 (952),  qeht  daher von einer nur auf  e ine Evi-
denzkontrolle beschränkten Justitiabilität aus.
Zu den Anforderungen an eine realitätsbezogene Gesetz-
gebung P. Kirchhof,  in J.  Isensee/P. Kirchhof (FN 34),
Bd.  V,  $ L24 Rn.21,5.
Zum Problem der Unbestimmthelt umweltpolitischer
Zie le auch J.  Bunde, in W. Benkert /J.  Bunde/B. Hansjür-
gens  (FN  22 ) ,  S .59
Kosten-Nutzen-Analyse als allgemeines Prinzip einer
verantwoftungsvol len Gesetzgebung, H.  Hi l l ,  Einführung
in die Gesetzgebungslehre,  1.982,  S.  75;  spezie l l  für  Um-
wel tabgaben K. Meßerschmjdt  (FN 23),  S.  63 f .

94 S. hierzu die vergleichende Darstellung bei W. Röck, ZKF
1995,249.

95 Vgt. auch J. Bunde, in W. Benkert iJ. Bunde/B. Hansjür-
gens  (FN 22) ,  S .  60 .
So auch W. Röck, ZKF 1"995, 148.
Aufschlußreich sind in diesem Zusammenhang die ent-

sprechenden Reqelungen des EG-Vertrages.  In Art .  130r

Abs.  3 EGV werden ais Grundsätze für  d ie gemeinschaft -

liche Umweltpolitik u. a. ausdrücklich genannt die

Berücksichtlgung der verfügbaren wissenschaftlichen

und technischen Daten und der Vorteile und Nachteile

aufgrund des Tätigwerdens bzw. Nichttätigwerdens.
So  auch  M .  Rod i  fFN  5 ) .  S .  51 ,
M. Kloepler  (FN 21),  ö 3 Rn. B.
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mentierung. Die übergangslose Einführung neuart iger
Steuern weckt nicht nur pol i t ische Widerstände106, son-
dern beeinträchtigt auch die unternehmerische PIa-
nungssicherheit.  Die konkrete Ausgestaltung neuer
Steuergesetze, insbesondere steuerl icher Lenkungs-

normen, ist trotz der allgemeinen Umweltsteuerdiskus-
sion nicht vorhersehbar. So können im Vertrauen auf

die bisherige Rechtslage getätigte Investitionen ent-

wertet werden, wenn sie unter einer neuen Umwelt-
steuer deutl ich höher belastet werden, ohne daß An-
passungsmöglichkeiten bestehen. Gleichzeit ig leidet
die Lenkungseffizienz unter unvermittelt einsetzenden
Steuerbelastungen. Wird das umweltschädliche Ver-
halten von Beginn an mit einer hohen Steuer belastet,
so fehlt die für die normintendierte Investition in neue
Umwelttechniken erforderliche Liquiditä1107. Die Effizi-
enz kann gesichert werden, indem die Steuersätze al l-
mähiich angehoben wetden108. Statt dessen bietet sich

aber auch das Instrument der Gesetzesankündigung

an10s. Durch die gezielt  eingesetzte Ankündigung kann

der Normadressat bereits im Vorfeid einer gesetzgebe-

rischen Maßnahme zu einem bestimmten Verhalten

veranlaßt werden. Auf diese Weise kann die Len-

kungseff izienz der späteren Maßnahme noch gestei-

gert werden. Die verbindl iche Ankundigung von Um-

weltsteuern für die Zukunft ermöglicht die Freisetzung

von Innovationsprozessen, ohne clas fr ir  diese Investi-

t ionen erforderl iche Kapital bereits anzugreifen Bei

der Entscheidung über neue Investi t ionen, können die

in Aussicht gestel l ten Lenkungsmaßnahmen von An-

fang an einkaikul iert werden. Die Anktindigung geht

al lerdings zu Lasten des oft sehr wil lkommenen Finan-

zierungseffekts, den Lenkungsteuern zumindest in der

Anfangsphase nach ihrer Einführung bis zu t ler ange-

strebten Verhaltensänderung mit sich brinqen.

Aus dem Rechtsstaatsprinzip ergeben sich zudem zu-

sätzl iche Implikatronen für das bei der Ernfr ihrunq und

Abänderung ökologischer Lenkungsmaßnahmen ztt

fordernde Maß an legislat iver Prognosesicherheit.  Je

unsicherer die ökologischen Prämissen sind, auf denen

die Umweltsteuergesetzgebung aufbaut, desto größer

ist das Bedürfnis nach Revisibi l i tät und Anpassungs-

fähigkeit an neue Erkenntnisse. Einer permanenten

Veränderung der Oko-Lenkungsnormen, insbeson-

dere einem Abbau ökologisch motivierter Steuerver-

günstigungen kann aber das rechtsstaatl iche Vertrau-

ensschutzprinzip enigegenstehenll0. Auch wenn sich

die Lenkungsnorm wegen Ineffizienz als unverhältnis-

größer wird damit aber auch das Risiko einer , ,Vorsorqe
ins Blaue" hinein1oo. Auch wenn langfr ist ige Risiko-
steuerung zwangsläufig weiträumige Vorsorgeper-
spektiven voraussetzt,  so darf in diesem Stadium doch
erst nach entsprechender Aufklärung gehandelt wer-
den. Hierbei handelt es sich um einen al lgemeinen
Grundsatz des Gefahrenabwehrrechts. Danach steigen
die Anforderungen an die Erforschung der Gefahren-
quelle und der Wirksamkeit der staatlichen Abwen-
dungsmaßnahmen, je weiter entfernt die Gefahr ist.
Lassen sich gefestigte Aussagen über die Umwelt-
schädiichkeit eines Verhaltens oder Produkts oder über
die Qualität der Substitutionsmöglichkeiten nicht tref-
fen, so haben umweltsteuerl iche Maßnahmen zunächst
zu unterbleibenr0l.  Das Elementarprinzip der Lei-
stungsfähigkeit darf nicht leichtfertig durchbrochen
werden. Okologische Lenkungsexperimente auf unge-
sicherter Tatsachengrundlage und mit ungewissem
Ausgang wlirden die Systemgerechtigkeit des Steuer-
rechts in erheblicher Weise belasten. Der Prognose-
und Beurtei lungsspielraum des Gesetzgeber besteht
also keineswegs unbeschränkt, und auch der Gesetz-
geber, der sich an dem derzeit igen Stand der Erfah-
rungen und Einsichten orientiert,  ist zur permanenten
Nachbessemng verpf l ichtel l t)2.

Die Grenzen des Umweltsteuerrechts sind demnach
weniger in der Finanzverfassung zu suchen als in den
ökologischen und ökonomischen Prämlssen. Wird von
falschen ökologischen Prämissen ausgegangien, so
gerät auch die steuertechnisch perfekt gestaltete Ab-
gabe in eine Schief lage. Eine Steuer mag als Ver-
brauchsteuer in das Raster der Finanzverfassung pas-
sen, verteuert sie aber das falsche Produkt, so wirkt sie
kontraprocluktivr03. Ausgangspunkt einer Okologisie-
runq des Steuerrechls muß daher die Okologie sein]04.
Damit läl l t  sich eine Wechselbeziehung zwischen der
ökologischen und ökonomischen Geeignetheit eineL
Maßnahme uncl ihrer Verfassungsmäßiqkeit herstel-
l e n " ' "

c) U mweltschutz und Rechlsslaalsprinzip

Selten befassen sich steuerpolitische Arbeiten mit der
Frage, auf welche Weise das neue Recht eingeführt
werden sol l .  Vernachlässiqt wird der Übergang von be-
stehendem Recht zu neuem Recht. Reformvorhaben
scheitern deshalb häufig, auch wenn sie inhalt i ich auf
Akzeptanz stoßen, an den Schwierigkeiten der Imple-

100
1 0 1

F. Ossenbr i f tJ ,  NVwZ 1986, 161 (166).

Aus i ihni ichen Clründen lordert  K.-H. l lonsmeyer,  UTR

16  (1992 ) ,  S .  13 ,  Zu rückha l t ung ;  a .A .  M .  Rod i  (FN  5 ) ,

S.  51,  der aufgrund der Tatsache, daJJ s ich Aussagen
über clie ökologlsche Wirksamkeit rn cler Praxis in der
Regel nicht ar.rf gesicherte Erkenntnisse stülzen lassen,

dem Gesetzgeber e inen besonders wei ten Beurte i lungs-

spie i raum zugesteht .
Zur Nachbesserungspf l icht  des Gesetzgcbcrs vg1.

BVerfG v.  I8.12.1968 -  1 BvL 5/64 u.  a. ,  BVerfGE 25,  1

(12  f . ) ;  v .  L0 .  5 .  1 . 572 -  i  BvR286 /65  u .  a . ,  BVe r fGE  33 ,  171
( 1 B g  f f . ) ;  v , 1 . 2 . ' . ) . 1 9 7 5  -  1  B v L  1 5 / 7 7  u . a . ,  B V e r f G E  3 9 ,

169 (194 f f  . ) ;  h ierzu auch R. Slober,  Handbuch des Wir t -

schaf ts-  und Umweltrechts,  1989, $ 20 I I I .

103  L .  F i sche r ,  IS IR  1993 ,  201  (203 ) .

104 Scr auch eindringlich S. Boclt, StuW 1995, 264 (269\.

105 A.A.  K.  Mel3erschmidf  {FN 23),  S.  142,  nerch dessen An'

sicht die mangelhafte Zwecktauglichkeit ei4es Gesetzes

nicht  ausreicht ,  e inen Verfassungsverstoß zu begründen.

Hrerzu M. Rocl i  (FN 5),  S.  54 f  .

P.  Flockernnnn, DSTJG 15 (1993),  S,  67 [77);  J .  Lang,

DSrJG  1s  (1993 ) ,  S .  139 .

108 So etwa S. Boch,  StuW 1995, 264 (267);  G. Bouer (FN 5),

S.  164 f  . ;  N.  Sle iner,  StVj  1992, 205 (21.9) ,  g ibt  a l lerdings

zu beclcnken, clalJ eine langsame stufenweise Ein-

führung die Lenkungswirkung beernträcht ic len könne,

da Ciewöhnr:ngsef fekte zu befürchten seien.

109 Vgt. zu clen zusätzlichen Lenkungsmögllichkeiten durch

Gesetzesanki inc l ig i , rng K.  H.  Fr iauf  , lJB I972,669 (671)

110  So  auch  M .  Rod i  IFN  5 ) ,  S .52 ;  h i e r zu  auch  K '  Meße r -

schrnlc l l  tFN 23),  S.  1 '7 '2 f  ,  r ler  aber e in Fortgel tungsver-

t rauen grds.  t rufgruncl  der erkennbaren Revis ib i i i tät  und

cles Maßnahmecharakters von Umweltabgaben ver-

neint .
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mäßig oder gleichheitswidrig herausstel l t ,  ist clem Ge-

setzgeber dann die Reaktion auf die neuen Erkennt-

nisse verwehlt,  soweit hielvon individuel le Vertrau-

ensposit ionen betrolf  en werden. Die Entstehung

schutzwürdiger Vertrauensposit ionen kann zei l l ich be-

grenzt werden, indem Oko-Steuerverqunstiqungen
zunächst nur befr istet eingeführt werden1l1. Die Befr i-

stung zwingt zudem zu einer permanenten Uberprü-

fung cler Zweckrelevanz. Zeitgesetze sind in besonde-

rer Weise geeignet, die Erfolgskontrol le zu inst i tut io-

nal isierenrl2, so daß auf diese Weise auch der Gef ahr ei-

ner Verstet igung ineff izienter Lenkungsnormen be-
q c g n e t  w e r d e n  k ö n n t e .

4. Umweltsteuern und Europarecht
L

Luftverschmutzung macht nicht an Staatsgrenzen halt,
verunreinigtes Wasser hält  sich nicht an die 12-Meilen-
Zone, die Auswirkungen des sog. Ozonloches be-
schränken sich nicht auf die Verursacherstaaten, son-
dern bedrohen das Weltkl irna. Umweltschutz ist eine
Aufgabe der Weltgemeinschaft,  und so sol l te Umwelt-
recht, auch Umweltabgabenrecht vor al lem als rnterna-
t ionales Recht verstanden werden. Die Eff izienz einer
Umweltabgabe nimmt zu, je weiter dercn räumlicher
Anwendungsbereich gezogen wird, je geringer die
Ausweichmöglichkeiten sind, In dem Maße, in dern die
Möglichkeit besteht, das im Inland n'rit einer Öko-
Steuer belastete Gut durch ein im Ausland erworbenes
und dort nicht besteuertes Gut zu substi tuieren oder die
Produktion ins Ausland zu verlagern, reduziert sich die
Wirksamkeit der Umweltabgabe. Hinzu kommen die
Wettbewerbsnachtei le für die einheimische, mit höhe-
ren Umweltstandards belastete Wirtschaft.  Die Forde-
rr-rng, das Umweltabgabenrecht auf einer mögllchst ho-
hen supranationalen Ebene zu behandeln113, ist daher
nicht nur ein rechtspol i t isches Postulat,  sondern auch
ein verf assungsrechtl iches Gebot der Verhältnismäßig-
keit ,  da die Eignung der Abgabe zur Erreichung des
Umweltschutzzleles wächst, je weiter der räumliche
Anwendungsbereich gezogen wird.

Global sind Umweltabgaben derzeit  pol i t isch nicht rea-
l isierbarlra. Besser stehen die Chancen für ein kon-
zcrt iertes Vorgehen hingegen in der Europäischen
Union. Das fünfte Umweltakt ionsprograrrm der Ge-
meinschaft , ,  Für eine dauerhafte und urnweltqerechte
Entwicklung/ '  11s rückt marktkonforme Instrumente, na-
mentl ich Umweltabgaben, ausdrückl ich in den Vorcler-
grund des Bemühens. Das Aktionsprogramm hat je-

doch ledigl ich den Rang einer pol i t ischen Absichtser-
klärung116. Wie weit die zur Umsetzung der umweltpo-
l i t ischen Ziele erforderl ichen Befugnisse der Clemein-
schaft gehen, ist urnstr i t ten. Das curopäische Gernein-
schaftsrecht beeinf lußt die Umweltsteuerpol i t ik dabei
auf zwei verschicdenen Ebenen. Einerseits können die
qemeinschaftsrechtl ichen Organisationsstnrktr-rren g;e-

nutzt werden, um zumindest eutopaweit einheit l iche
Urnweltstandards zu verwirkl ichen. Andererseits be-

schränken die Harmonisierungsgebote des EG-Vertra-
ges die Möglichkeit nationaler Al leingänge. Dieses
Spannungsfeld kann bei der nationalen Urnweltsteuer-
debatte nicht außer acht qelassen werdenlrT.

Das Verhältnis von Umwelt- und Steuerpol i t ik au{ Ge-
meinschaftsebene ist weithin ungeklärt111r. Umweltab-
gaben lassen sich einerseits der reiat lv weitgehenden
Umweltsachkompetenz der Art.  i30r bis t  EGV zuord-
nen, andererseits sind die Gemeinschaftskompetenzen
auf dem Gebiet des Steuerrechts durch Art.  99 und
100 f.  EGV auf die reine I- larmonisierungsaulgabe be-
schränkt. Während Art.  130r Abs. 2 S. 3 EGV eindeutig
die Einbeziehung des Umweltschutzes in die anderen
Gerneinschaitspol l t iken fordert,  läßt sich nach wohl
überwiegender Aulfassung't" der Umrt 'eltschutz auch
nach der ausdrückl ichen Errvähnung umweltsteuerl i-
cher  E lemente  in  Ar t ,  130s  Abs .  2  Satz  1 ,  1 .  Sp iege l -
str ich EGV nicht als eigenständiges lveiteres Ziel einer

" über den Abbau von Wettbewerbsbeschrankungen
hinausgehenden Steuerharmonisierung auffassen. Die
engeren Kompetenzen auf dem Gebiet des Steuer-
rechts werden als lex special is zum Umweltt i tel  ver-
standenl2O. Diese Interpretat ion qeht von einer rein

111 Vgl ,  etwa die Befr is tung der Steuerbefre iungen in 0 3b
Abs.  1 Satz 1 Kraf tStG n.  F. ;  außerdem Art .  6 Kraf t fahr-
zeugsteueränderungsgesetz 1997, BGBI.  I  1997, 805
(809);  , ,Die Auswirkungen dieses Gesetzes werden nach
einer Erfahrungszeit von fünf Jahren durch die Bundes-
regierung überprüf t . "  Der Hinweis von J.  Bunde, in W,
Benkert /J.  Bunde/B. Hansjürgens (FN 22),  S.  67,  auf  den
Mangel an Rechtssicherheit, den derartige Regelungen
erzeugenr überzeugt nicht, da die Befristung gerade erne
zumindest zeitlich begrenzte Planung sicherstellen soll
und hierfür - wenn auch befristet - eindeutige Pla-
nungsgrundlagen schafft.

1.1.2 D. Rethorn,  , ,  Sunset"  -Gesetzgebung in den Verein igten
Staaten, in H. Kindermann, Studien zu einer Theorre der
Gesetzgebung 1,982,  1,982,  S.  316 f f  .

1 . 13  J .  Lang ,  DSTJG 15  (1993 ) ,  S .  133
114 Gerade in den Entwicklungs- und Schwellenländern

wird Umweltschutz zugunsten eines forcierten Wirt-
schaftswachstums immer noch hintan gestellt. So ist
auch angesichts der im Vorfeld aufgetretenen Interes-
senkonflikte von der Klimakonferenz in Kyoto wenig
Fortschritt zu erwarten, vgl. M. Schcifers, FAZ Nr. 278
v . 2 9 . 7 t , 1 9 9 7 ,  3 .

11s KOM (92\  23;  Bul t .  EG 3 -  1992, S.  48 f f .
116 M. Neflesheim, in E. Grabitz/M, Hilf, Kommentar zur

Europäischen Union,  10.  Lfg. ,  Stand Okt.  1996, vor

A r t .  130 r  Rn .  13 .
117 So verwundert  es etwas,  daß Bc. lmes die Frage nach den

gemeinschaftsrechthchen Kompetenzen nur sehr pau-

schal  im Rahmen des CO2-Steuer-Vorschlags (FN 1,

S.  260) abhandel t .
118 Str .  is t  dabei  auch,  ob Maßnahmen zur Einführung von

nichtsteuerlichen Abgaben, vor allem Sonderabgaben,
ebenIal ls  der engen Kompetenz auf  dem Gebiet  des

Steuerrechts folgen oder als Annexkompetenz dem Um-

wel t t i te l  zuzuordnen s ind;  so M. Hi l I ,  NVwZ 1992, 105

(107),  der darni t  argument ier t ,  daß Sonderabgaben des

nationalen Rechts ebenfalls aufgrund der Sachkompe-

tenzen der Art .  72f f  .  GC er lassen würden. M.E. is t  je-

doch europarechtlich ein Gleichlauf steuerlicher wie

auch nichtsteuerlicher Abgaben zu fordern, da die Kom-

petenzordnung, insbesondere die Frage der erforderli-

chen Abstimmungsmehrheiten, nlcht durch die Ausge-

staltung der Abgabe manipulierbar sein darf .

L19 M. Mick, inD. Birk (Hrsg.) ,  Handbuch des Europäischen

Steuer-  und Abgabenrechts,  1995, S 24 Rn. 11;  M. Nef-

tesheim, in E.  Grabi tz/M. Hi l f  (FN 116),  Art .  130s Rn. 34;

P.  Kirchhof ,  DSTJG 15 (1993),  S.  3 (26 f  . ) .

! 20  I .  Pe rn i ce ,  NVwZ  1990 ,201  (206 ) ;M .  H i l f ,  UTR 16  (1992 ) ,

s .  12? .
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das Regime des Art.  99 EGV fal len, und direkteu
Steuern, für die die allgemeinen Harmonisrerungs-
vorschrif ten der Art.  100 bis 102 EGV gelten. Die indi-
rekten Steuern sind der nationalen Gesetzgebungs-
hoheit bereits weitgehend entzogen. Art.  3 Abs. 3 der
allgemeinen Systemrichtliniel24 ermächtigt die Mit-
giiedstaaten zwar weiterhin zur Erhebung von speziel-
len Verbrauchsteuern außerhalb der in der europäi-
schen Verbrauchsteuerordnung geregelten Steuer-
gegenstände. Voraussetzung ist jedoch, daß derart ige
Steuern keine Grenzformalitäten erfordern. Die
Schwierigkeit,  eine gleichmäßige Besteuerung inlän-
discher Waren und Waren aus anderen Mitgl iedstaa-
ten ohne Grenzkontrollen zu gewährleisten, hat bereits
zu der Abschaffung der sog, kleinen Verbrauchsteuern
auf Salz, Zucker, Leuchtmittel und Tee geführtr2s, so
daß die Möglichkeiten neuer Öko-Verbrauchsteuern
auf mitgl iedstaatl icher Ebene als sehr begrenzt an-
zusehen sind. Mit der Umsatzsteuer steht den Mit-
gl iedstaaten hingegen weiterhin ein Instrument ökolo-
gischer Verbrauchslenkung zur Verfügung, da es zu

einer Harmonisierung der Steuersätze bisher nicht
gekommen ist.  Umweltpol i t isch abgestufte Steuersätze
sind innerhalb der Vorgaben der Steuersatzrichtl iniel26
(Mindestsatz von 15 7o für Normalumsätze und von

5 % für ermäßigte Umsätze) zu1ässig. Auf dem Gebiet
der direkten Steuern besteht die Steuergesetz-
gebungssouveränität der Mitgl iedstaaten uneinge-
schränkt fort.

Trotz der in weiten Bereichen fortbestehenden Gestal-
tungsfreiheit  des nationalen Gesetzgebers zeichnet
sich anhand der Bemühungen um eine Emissions- und
Energiesteuer eine verhängnisvol le Pattsi tuation ab,

Einerseits wird dle Kompetenz der Gemeinschaft für

eine derart ige Öko-Steuer angezweifelt ,  deren pol i t i -

sche Durchsetzbarkeit überdies aufgrund des Einstim-

mlgkeitsprinzips (Art.  100a Abs. 2, 130s Abs. 2, 1. Spie-
gelstr.  EGV) mehr als fragl ich ist,  andererseits üben
sich die Mitgliedstaaten in Erwartung einer europäi-

schen Regelung ausdrückl ich in Zurückha1tung127. Die

Europäisierung und Globalisierung von Umweltstan-
dards kann aber nur als Fernziel die langfristige Politik

beeinf lussen und entbindet nicht von der Pfl icht, natio-

nal möglichst hohe Umweltstandards zu schaffen128. Im

Interesse einer möglichst eff izienten Umweltsteuerpo-

l i t ik gi l t  es claher auf der einen Seite, die Kompetenzen

der Gemeinschaft zu stärken, auf der anderen Seite

den nationalen Handlungsspielraum in Abstimmung

mit der EG-Kommission auszuschöpfen. Andernfal ls

besteht Anlaß zu der Befürchtung, da13 sich die l lm-

weltsteuerdebatte aus Angst vor nationaleniAl leingän-
gen in Marginalvorschlägen wie etwa der europarecht-

lich ,, gefahrlosen " , aber eben auch verhältnismäßig in-

effizienten kommunalen Verpackungsteuer erschöp-
fen wird.

wirtschaftlichen Zielsetzung der Europäischen Union
aus. Ob sich diese restriktive Auslegung im Hinbtick
auf die wachsende Bedeutung der Umweltqualität
auch als Wirtschaftsfaktor wird aufrechterhalten las-
sen, scheint fraglich. Zur Förderung eines ausgewoge-
nen und dauerhaften wirtschaftlichen und sozialen
Fortschritts in der gesamten Union ist die Schaffung
einer europaweit einheitlich gut erhaltenen und ver-
fügbaren Umwelt unerläßlich. Die rein wirtschaftliche
Ausrichtung der Union steht der Betonung des Um-
weltschutzes auch in der steuerlichen Harmonisie-
rungspolitik daher nicht entgegen. Insbesondere gilt
es, den Gefahren eines durch unterschiedliche um-
weltabgabenrechtliche Regelungen innerhalb der
Union begünstigten,,Umweltdumpings" entgegenzu-
wirken.

Neben der Frage, ob unterschiedl iche Umweltabga-
benregelungen per se einen Harmonisierungsbedarf
auslösen, stel l t  sich im Rahmen von Art.  100 EGV die
Frage, wonn die Gemeinschaft befugt ist,  einzugreifen.
Einigkeit besteht, daß bereits die Regelung eines ein-
zelnen Mitgliedstaates Harmonisierungsbedarf auslö-
sen kann121. Fragl ich ist jedoch, ob die Gemeinschaft
schon vor Erlaß der betreffenden Regelung einschrei-
ten kann. Eine grammatikal ische Auslegung des Pas-
sus ,,Angleichung derjenigen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften, die sich unmittelbar auf die Errich-
tung oder das Funktionieren des Gemeinsamen Mark-
tes auswirken" Iegt nahe, daß die Gemeinschaft erst
dann tät ig werden darf,  wenn die betreffende Rege-
lung in Kraft getreten ist, da sich die Vorschrift erst
dann tatsächlich ouswirken kann. Im Interesse einer
möglichst eff izienten Rechtsentwicklung, die ebenfal ls
Voraussetzung für das Funktionieren des Gemein-
samen Marktes ist,  muß die Gemeinschaft jedoch zu
einem noch früheren Zeitpunkt eingreifen können122'
Während es bei der Err ichtung des Gemelnsamen
Binnenmarktes zunächst galt ,  das bestehende Recht
der Mitgl iedstaaten zu harmonisieren, werden sich
in Zukunft die Fäl le mehren, in denen neue Rechts-
entwicklungen der einzelnen Mitgl iedstaaten von
Anfang an in den europäischen Integrationsprozeß
einzugliedern sind. Zur Vermeidung der oft lang-
wierigen Anpassungsprozesse einmal erlassener Vor-
schrif ten muß es möglich sein, im Wege präventiver
Harmonisierung bereits in den Gesetzgebungsprozeß
einzugreifen. In der Literatur setzt sich daher zuneh-
mend die Ansicht durch, der Gemeinschaft stehe das
Recht zu, zum Zwecke der Koordinierung der Be-
mühungen einzelner Mitgl iedstaaten auch neue, noch
in keinem Mitgl iedstaat existente Abgaben vorzlr-
schreiben123.

Hinsichtl ich des den Mitgl iedstaaten zum Erlaß natio-
naler Regelungen verbleibenden Aktionsradius ist zu
unterscheiden zwischen indirekten Steuern, die unter

121 Al lg.  anerkannt,  vgl .  etwa F.  Behrens,  Rechtsgrr , rncl lagen
der Umweltpoht ik  der Europäischen Gemeinschaften,
1976 ,  S .  243  f .

1.22 Yg1. h ierzu P.  Kirchhof ,  DSTJG 15 ( i993),  S,  3 (27).
123 M. Hi . l f ,  NVwZ 1992, 105 (108);  c iers. ,  UTR 16 (1992),

S.  130;  B.  Langeheine,  inE. Grabi tz/M. I - l i l f  (FN 116),  Art .
100 Rn. 23;  R.  Wdgenbour,  in E.  Grabi tz/M. F{r l f  (FN 116),
Art .  99 EGV Rn. 7;  U.  Becker,  Der Gestal tungssprelraum

der EG-Mitg l iec lstaaten im Spannungsfeld zwischet t

Umweltschutz uncl  f re iem Warenverkehr,  1991, S 14B'

EG AB l .  N r .  L  76  v .  23 .3 .  1992 ,  1 .

S.  Schröer-schal lenberg,  in D.  Birk (FN 119),  $ 27 Rn 26

RL92/V'1 ,  EG AB1. 92 Nr.  L 316/1.

M. Kloepfer /R.  Thul l ,  DVBl 1992'  195 (197) '

So auch v.  Lersner,  DSTJG 15 (1993) S 1013 (112);  kr i t  J

l . ong ,  UTR 16  t 1992 ) ,  S  5s  ( 70 ) .

124
1.25
126
1.27
128
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VI. Einzelne Umweltsteuern auf dem Prüistand

Bolmes hat sich nicht auf die Entwicklung eines um-
f angreichen verf assungf srechtl ichen Prüfung'skanons
für Umweltsteuern beschränkt, vielmehr erprobt er den
von ihm erarbeiteten Prüfungskatalog auch an konkre-

ten Beispielen. Auf dern Prüfstand stehen insbesonclere

die Kraftfahrzeugsteuer, die Mineralölsteuer, eine öko-

iogiscire Differenzierung der Umsatzsteuer und die

kommunalen Verpackungsteuern. Angelehnt an die
von J. Lang vorgeschlagene Systematisierungl2s unter-
scheidet Bolmes hierbei zwischen der öko,logischen Ge-
staltung von Fiskalzwecksleuern und Steuern mit um-
weltschütze nde m Hauptzw e ck.

1. Fiskalztvecksteuern und Umweltschutz

Der Begrif f  der , ,Öko-Steuer" wird den vielfält igen
Möglichkeiten, das Steuerrecht umweltfreundlich um-
zugestalten, nicht gerecht. Bevor neuart ige Lenkung-
steuern implementiert werden, die das Steuersystem
wesensmäßig verändern können, sind die bestehenden
Fiskalzwecksteuern auf ihr Umweltschutzpotential hin
zu überprüfen.

a) Die Gewinnsteuern

Das Steuerrecht darf das Umweltordnungsrecht nicht
konterkarieren. Als Vorstufe eines Intrumentenmixes
von Umweltordnungsrecht und Umweltsteuerrecht
müssen öffentlich-rechtliche Umweltschutzverpflich-
tungen in der Steuerbilanz eine realitätsgerechte
Berücksichtigung findenl3o. Die derzeitige restriktive
Handhabung der Rückstellungsmöglichkeiten durch
den BFH131 verletzt nicht nur das objektive Nettoprin-
zip, sondern auch die Einheit der Rechtsordnung und
unterläuft die ordnungsrechtlichen Maßnahmen des
Umweltschutzes. Das Steuerrecht muß daher zunächst
das Umweltordnungsrecht steuerbilanziell abbilden,
bevor etwa durch Sonderabschreibungsmöglichkeiten
eigenständige steuerliche Anreize für umweltfreund-
liches Wirtschaften gesetzt werden.

Der Einsatz umweltpolitischer Gewinnsteuervergünsti-
gungen begegnet ohnehin erhebiichen Bedenken. Un-
geachtet der verfassungsrechtlichen Einwände, denen
Abzüge von der Bemessungsgrundlage bei progressi-
ven Steuertarifen ausgesetzt sind132, wird die ökonomi-
sche Effizienz derartiger Steuervergünstigungen mi.tt-
lerweile kontrovers und mehrheitlich ablehnend disku-
tiert133. Umweltpolitische Steuersubventionenl34 kön-
nen die Nachteile einer unrentablen Umweltinvestition
nur lindern und sind daher in ihrer Anreizwirkung be-

grenzt. Andererseits urerden auch solche lnvesti t ionen
subventioniert,  die ohnehin auch ohne den steuer-
lichen Anreiz - aufgrund allgemeiner rvirtschaftlicher
Ubellegungen getät igt worden wären. Sonderab-
schreibungen im [Jmweltschutzsektor produzieren
zwangsläufig Mitnahmeeffekte und sind daher volks-
wirtschaft l ich ineff izientl :rs. Schl leß1ich ist auch die
ökologische Eff izienz des vorzeit igen Austausches
eines noch funktionstüchtigen Wirtschaftsgutes gegen
ein häufig nur geringfügig verbessertes neues Wirt-
schaftsgut weitgehend ungeklärt, da die I-Ierstellung
des neuen Produkts die Umwelt häufig stärker belastet,
als bei dessen Benutzung eingespart werden kann136.

Im Bereich der Gewinnsteuern ist demnach Zurhckhal-
tung gegenüber systemdurchbrechenden Öko-Len-
kungsinstrumenten geboten. Eine systemkonforme

^ ,
, ,Okologisierunq" wie die steuerbi lanziel le Berück-
sichtigung öffentlich-rechtlicher Umweltschutzver-
pf l ichtungen ist nicht nur eff izienter, sondern verbes-
sert die Gerechtigkeitsquali tät der Steuer über den um-
weltpol i t ischen Effekt hinaus. Eine weitergehende um-
weltpolitische Instrumentalisierung des Steuerrechts
müßte daher - statt  dieses zu durchbrechen - am Lei-
stungsf ähigkeitsprinzip selbst ansetzen. Idealiter
ließen sich Umweltschutzaspekte in das Leistungs-
fähigkeitsprinzip inkorporieren, wie dies zuvor mit
dem Sozialstaatsprinzip gelungen isI. J. Lang fordert
deshalb einen grundlegenden Paradigmenwechsel von
der Kapitalleistungsfähigkeit zur Konsumleistungs-
fähigkeit137. Durch eine konsumorientierte Umgestal-
tung des Einkommensteuerrechts, die das Investieren
und Sparen zu Lasten des Konsums begünstige, könnte
der Konsum allgemein gedrosselt oder doch zumindest
verzögert werden. Eine solcherart al lgemeine Konsum-
orientierung wäre nicht mit dem Willkürvorwurf bela-
stet, der die ökologisch oft nicht zweifelsfrei zu be-

'gründende Sonderbelastung einzelner Produkte und
Verhaltensweisen trifft. Indessen würde ein dergestalt
konsumorientiertes Steuersystem noch nicht zwischen
unterschiedlich umweltschädlichem Konsumverhalten
differenzieren. Auch verheißt die generelle steuerliche
Begünstigung von Investitionen noch keinen Umwelt-
schutz. Eine gezielte Förderung umweltfreundlicher
Produktionsverfahren bzw. die Belastung umwelt-
schädlicher Verfahren bedürfte also weiterhin zusätz-
licher Lenkungsimpulse,

b) Die Kraltlahrzeug steuer

Eine harmonische Allianz von ökologischen Lenkungs-
zwecken und Fiskalzwecken ist dem Gesetzgeber in

129 J. Lang, UTR 16 (1992), S.73 ff .  und 83 ff . ;  ders., DSTJG
15 (1993), S. 126 f. ,  insb. S. l2B. Zu weiteren Systemati-
sierungsmöglichkeiten vgl. M. Rodi (FN 5), S. 36 ff.

1'3Q F. Balmes (FN 1), S. 187 ff .  Zu den Einzelheiten M.
Achatz, DSTJG 15 (1993), S. 161 ff , ;  W. GojJ, Umwelt-
schutz und Wirtschaftsgut, in N. Herzig (Hrsg ), Um-
weltschutz in Steuerbilanz und Vermögensaufstellung,
1.99ti  H.-J. Stuhr/M. Boc]t,  DSIR 1995, 1134 ff .

131 Beispieie der restriktiven Haltung der Finanzrechtspre-
chung etwa BFH v. 1.2.12,199L - IV R 2Bl91, BStBl. I I
1992, 600 (601 f,)  = srRK ESIG 1975 0 5 Rückst. R. 47;
v .  19 ,1 .1993 -  V I I I  R  14 /92 ,  BStB l ,  I I  1993,  891 =  SIRK
ESIG 1975 0  5  Rücks t .  R ,66 .

132 P. Kirchhof, DSTJG 15 (1993), S.3 (11); K. Tipke, SIRO

IFN 3e) ,  s .  365 (514) .
133 W Benker t ,  NuR 1984,  132 (135) ;  M.  Rod i  (FN 5) ,  S .  41  u ,

75 ff.i J. Stenger (FN 5), S. 294 als Ergebnis einer diffe-
renzierten Untersuchung der Effekte, vgl. 5.243-290;
a.A. K. Barth,DB 1986, 73 ff . ,  der für einen Ausbau der
Vergünstigungen p1ädiert.

134 Wie etwa derbis 1991 geltende 0 7d EStG.
735 L. Wicke, Umweltökonomie, 3. Aufl . ,  1991, S. 336.
136 D. Maxeiner/M. Miersch (FN 2), S. 85.
1.37 J . Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuches, BMF Schrif -

tenreihe Heft 49, 1993, Rn. 460 ff . ;  ders., UTR 16 (1992),
S. 79 ff . ;  ders., DSTJG 15 (1993), S. 145 ff .
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der Vergangenhelt bei der ökologischen Umgestal-
tung der Kraftfahrzeugsteuer geglückt. In ihren Be-
lastungswirkungen als zusätzliche Verbrauchsteuer
neben der Umsatzsteuer einzuordnenl38, wird die
ursprüngliche Rechtfertigung der Kraftfahrzeugsteuer
als Luxusaufwandsteuer und später nach dem Aqui-
valenzprinzip als Ausgleich für die Benutzung öffent-
I icher Straßen zunehmend durch den Umweltschutz-
gedanken abgelöst. Die Auswirkungen der Kfz'
Nutzung auf die Umweltqualität, insbesondere durch
Luftverschmutzung und Geräuschemissionen, können
ökologisch als weitgehend gesichert angesehen wer-

den. Zwar ist der Automobilverkehr nicht die einzige
Emissionsquelle, gieichwohl aber einer der Haupt-
verursacher der Luftverschmutzung, so daß sich die
singuläre Sonderbelastung der durch die Automobil-
nutzung verursachten Emissionen auch gemessen an
den Anforderungen des allgemeinen Gleichheitssatzes
rechtfert igen läßt. Selbst das in der Vergangenheit
oft kritisiertel3s Nebeneinander von Mineralölsteuer
und Kraftfahrzeugsteuer hat durch den Umweltzweck
eine späte Legitimation gefundenlao. Bolmes siellt
in diesem Zusammenhang fest: , ,Das Kraftfahrzeug-
steuergesetz ist . . .  ein Lenkungsinstrument, das auf
die Senkung des Schadstoffausstoßes pro gefahrenen

Kilometer Einf luß nimmt; die Mineralölsteuer . . .  hin-
gegen zielt  auf die Senkung der absoluten Fahrlei-
stung pro Kraftfahrzeug ab. Eine Umlegung der Kraft-
fahrzeugsteuer auf die Mineralölsteuer ist damit obso-
le t "  141.

Die umweltpolitische Umwidmung der Kraftfahrzeug-
steuer hat sich jedoch nicht nur als zusätzliches Recht-

fertigungsargument bewährt, der Erfolg der ökologi-

schen Ausrichtung läßt sich auch empirisch belegen.
Die steuerliche Begünstigung der Katalysatortechnik
zunächst durch das ,,Gesetz über steuerl iche Maßnaho

men zur Förderung des schadstoffarmen Personen-

kra f twagens"  vom22.5 .  1985142,  später  durch  das  , ,Ge-
setz zur Verbesserung der steuerlichen Förderung

schadstoffarmer Personenkraftwagen vom 22.t2

1989143 hat im Zusammenspiel mit der höheren Mine-

ralölsteuer für verbleites Benzin die schnelle Verbrei-

tung der Katalysatortechnik so nachhaltig begünstigt'

daß die Mineralölkonzerne sich mangels Nachfrage

dazu entschlossen haben, die Zapfsäulen für verbleites

Benzin zu entfernenlaa

Mit dem ,,Gesetz zur stärkeren Berücksichtigung von

Schadstoffemlssionen bei der Besteuerung von Perso-

nenkraftwagen,, vom L8.4.Lg9714s wurde die ökologi-

sche Umwidmung der Kraftfahrzeugsteuer fortgesetzt

und dem technischen Fortschri t t  angepaßt1a6. In $ B Nr'

1 KraftStG wird die Bemessungsgrundlage firr Perso-

nenkraftwagen mit Hubkolbenmotor jetzt ausdrücklich
zusätzl ich zu der Motorgröße auf , ,Schadstoffemissio-
nen und Kohlendioxidemissionen" bezogen. Ob das

Anderungsgesetz die von BoJmes geforderte Umwid-
mung in eine Steuer mit umweltpolitischem Haupt-
zweck und lediglich fiskalischem Nebenzweck voll-

zieht, ist indessen zweifelhaft. Die Lenkungseffizienz
hätte durch eine als Marketingargument leicht ver-
ständiiche Steuerpunkteregelung mit Entsprechung im

Kraftfahrzeugbrief sicherlich erhöht werden können.

Statt dessen ist ein unübersichtliches Konvolut von

Steuerbefreiungs- und -begunstigungstatbeständen

entstanden, das sich nut schwer erschl ießt. Abgesehen

von diesem Praktikabi l i tätsargument ist das Ande-

rungsgesetz auch inhaltlich hinter den Erwartungen

zurückgeblieben.

Die bisher nach Hubraum gestaffelten Steuerbefreiun-

gen der $0 3e, f  KraftStG wurden aufgehoben. Statt

dessen wurde in $ 3b KraftStG für Personenkraftwagen

ein neuer Befreiungstatbestand geschaffen, der nun

nicht mehr von der Motorgröße abhängt. Die neue

Steuerbefreiung erfaßt mit den Vorgaben für die zuläs-

sige Kohlenstoffmonoxidmasse, die Kohlenstoffdioxid-

masse, die Stickoxidmasse und für Dieselmotoren die

Masse der Rußpart ikel laT al le relevanten Emissionen.

Zudem haben die Steuersätze in 0 9 KraftStG eine noch

stärker emissionsorientierte Ausgestaltung erfahren ln

$ 9 Abs. 1 Nr. 2 KraftStG wurden für schadstoffarme

oder bedingt schadstoffarme Personenkraftwagen mtt

Hubkolbenmotoren in Abhängigkeit von Hubraum

und Emissionsverhalten fünf verschiedene Steuerklas-

sen geschaffen, in die auch dle bisher befreiten Pkw

aufgenommen wutden. Verfehlt ein Pkw die an den

EG-Richtlinien orientierten Vorgaben der Schadstoff-

armut oder bedingten Schadstoffarmut, so fällt die Be-

steuerung nach der neuen Fassung etwa doppelt so

hoch aus wie blsher ($ 9 Abs. 1 Nr'  2 f  KraftStG). Dies

mag einen Anreiz zur Nachrüstung oder Stillegung

sog. , ,Altst inker" ausüben, tr i f f t  al lerdings in der Regel

gerade leistungsschwache Fahrzeughalter, so daß eine

1.38 K.  Tipke/J.  Lang (FN 45),  $ 14 Rn. 29i  J.  Lang,StuW 1990'

107  (127 \ ;  a .A .  BFH v .  27 .6 .1973  -  I I  R  179 /71 ,  BS IB1 .  I I

1 9 7 3 , 8 0 7  ( B 0 B f  ) =  S T R K R A O  $  1 4 4  R . 2 9 ; v . 2 2  4  1 9 8 6 -

vI I  R 167183'  BStBl  l l  1986'  763 (764) = SIRK Kraf tStG

1979 0 1 R. 4;  B.  Strodthof f  ,  Kraf t fahrzeugsteuer,  Kom-

men ta r , 29 .  L fg . ,  Sep t .  1997 ,  E in f .  R2 .41 .

139 Vgl .  etwa l .  Schernmei,  Reform der Kraf tverkehrsbe-

steuerung, hrsg.  von Kar l -Bräuer- Inst i tut  des Bundes der

Steuerzahler  e.V. ,  1976, S.  26 f f .

140 So s ind die Forderungen nach einer Integrat ion der

Kraf t fahrzeugsteuer in d ie Mrneralö lsteuer in jüngerer

Zeit verstummt, vgl. hierzr.r P. Flockermann, DSTJG 15

(1993),  S.  79 f . ;  aber auch noch den Antrag der Bundes-

tagsfrakt ion BÜNDNIS '90/DIE GRÜNEN ztrr  Urnlegung

cler  Kfz-steuer auf  d ie Mineraiö lsteuer v.  25.9.  1995, BT-

Drucks .  13 /2420 .
1 4 1  F N  1 , 5 . 2 1 4 .
142  BGBI .  I  1985 ,  784 .

143  BGB l .  I  1989 ,2436 .

144 VgI.  MWV aktuel l  1996, Nr.  7,  4.  t

145 Kraf t fahrzeugsteueränderungsgesetz 1997, BGBl.  I  1997'

805 .
146 F.  Balmes hat  d iese Gesetzesnovel le in serner Untersu-

chung nicht mehr berücksichtigt.

147 Leider spiegel t  das Gesetz h ier  a l lerdinqs nicht  den

neueren Erkenntnisstand wider, Als geslchert gilt mitt-

lerweile, daß nicht dle Masse der Rußpartikel, sondern in

erster Linie die Partikelgröße n'raßgebliches Kriterium

fr.rr die Erfassung der Toxrzität der Rußpartikel sein muß'

da gerade sehr fe ine le ichte Rußpart ikel  das Lungen-

krebsrisiko signifikant beeinflussen Zumal Geräte zltr

Messung der Fartikelgrölle bereits auf dem lvlarkt sind'

wäre eine Anknüpfung an c l iesen Parameter auch tech-

nisch mög1ich gewesen, vgl  h ierzu o-V '  Der Spiegel  Nr '

4 6  v .  1 0 .  1 1 . 7 9 9 V , 2 1 4 .
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Besteuerung des Existenzminimums nicht ausgeschlos-
sen werden kanri laB.

Neu ist die Berücksichtigung des Verbrauchs. Nach

0 3b Abs. 2 KraftStG genießen sog. Drei-Liter-Autos
uncl Vier-Llter-Autos bis zu einer Kappungsgrenze von
1000 DM bzw. 500 DM eine befr istete Steuerbefreiung.
Erfüllt ein Kraftfahrzeug sowohl die Anforderungen an
die Schadstoffarmut als auch die niedrigen Ver-
brauchswerte, so werden die Befreiungstatbestände
kumuliertlas. Auf diese Weise wird der Kraftstoffver-
brauch einer doppelten Lenkung unterworfen, zum el-
nen durch die Kraftfahrzeugsteuer, zum anderen wei-
terhin durch dle Mineralölsteuer. Die doppelte Len-
kung läßt sich insofern rechtfertigen, als sie an unter-
schiedl ichen Punkten ansetzt.  Die Regeiung des g 3b
Abs. 2 Xr&ttStC zielt auf die Entwicklung effizienterer
Motortechniken durch die Automobilbranche ab. Die
neuen Steuerbefreiungen können eine Anschubwir-
kung entfalten, die bereits vorhandene Technik zu ei-
ner drastischen Reduktion der Kraftstoffverbrauchs
schneller zu Serien- und Marktreife zu brinoen. Hin-
gegen spr ichL  d ie  Höhe der  Minera lö ls teuer  inabhän-
gig von der Entscheidung für ein besonders ver-
brauchsarmes Fahrzeug das konkrete Fahrverhalten
des jeweiligen Pkw-Nutzers an und bezweckt damit
eine Konsumdrosselung oder Konsumverzicht durch
die Reduktion der gefahrenen Kilometer.

Während die Besteuerung der Personenkraftwagen
also insgesamt eine deutliche stärkere Ausrichtung an
den Emissionswerten erfahren hat, hat der Gesetzge-
ber  d ie  e rs t  durch  Gesetz  vom 21.12 .19931s0 e inge-
führte Emissionsorientierung der Besteuerung von
Nutzfahrzeugen nach den Schadstoffklassen S 1 und
S 2 und der Geräuschklasse G 1 nicht in die Neurege-
lung einbezogen. So bleibt es bei den Höchstgrenzen
von 1300 DM für besonders schadstoffarme Fahrzeuge,
der Schadstoffklasse S 2 und 3500 DM pro Jahr für-
Fahrzeuge mit veraiteter Abgastechnik. Bolmes ist zu-
zustimmen, daß die Lenkungswirkung dieser modera-
ten Spreizung der Steuersätze angesichts der hohen
Betriebskosten von Nutzfahrzeugen eher gering einzu-
schätzen ist.  In Anbetracht des rasant zunehmenden
Gütertransportverkehrs scheint die nahezu ausschließ-
iiche Konzentration der steuerlichen Emissionslenkung
auf den Personenkraftverkehr zumindest lanqfristiq
nicht als sachgerecht.

c) Umweltverbrauchsteuern und ökologische Differen-
zie rung de s U msatzste ue rsatze s

Da die Einführung neuer nationaler Verbrauchsteuern
mit Hinblick auf die Richtlinle über das allgemeine

Verbrauchsteuersystem aus dem Jahr 1992 nur noch
unter der Bedingung zulässig ist,  daß Grenzformali tä-
ten nicht erforderl ich sindrsl,  konzentr ieren sich die
Gestaltungsmöglichkeiten zur Einführung produktbe-
zogener Lenkungsimpulse heute im wesentl ichen auf
Steuersatzdif ferenzierungen im Rahmen der al lgemei-
nen Umsatzsteuerls2. Balmes hält umsatzsteuerl iche
Sonderbelastungen umweltschädlicher Produkte für
ein probates Mittel abgabenrechtlichen Umwelt-
schutzes. So schkigt er etwa vor, nicht umweltfreundli-
che Reinigungsmittel oder nicht aus Altpapier herge-
stel i te Papierprodukte sonderzubelasten (S. 224 f .)  oder
die Steuersatzermäßigung des $ 12 Abs. 2 Nr. 1 USIG
auf Produkte aus ökologischer Landwirtschaft zu be-
schränken (S. 304). Die Lückenhaft igkeit  einer solchen
Güterauswahl sol l  hingenommen werden können, , ,da
die Besteuerung dieser Güter als milderes Mitte1

Igegenüber einem Verbot] erforderl ich ist und das öko-
Iogische Belastungsprinzip von hohem Gemeinwohl-
wer t  i s t  (5 .227) . '

Gerade diese Lückenhaft igkeit  gefeihrdet aber die Er-
reichung des Umweltschutzzieles. Die mehr oder weni-
ger zufällige Auswahl der Besteuerungsgegenstände
führt zwangsläufig dazu, daß Produkte gleicher Um-
weltschädlichkeit ungleich behandelt werden. Eine
lückenlose Umsetzung des ökologischen Lenkungs-
zwecks im Rahmen der Umsatzsteuer ist indes nicht
möglich, da in vielen Fällen differenzierte Aussagen
über das Umweltverhaiten eines Produktes fehlen. Zu-
dem wird die ökologische Bewertung eines Produktes
um so schwieriger, je mehr Einzelbestandtei le und Fer-
tigungsvorgänge miterfaßt werden, je komplexer die
Substi tut ionsvorgänge sind. Damit steigt die Gefahr
von Prognosefehlern. Ein Konglomerat von Umwelt-
verbrauchsteuern, sei es nach Einwirkung auf die eu-
roparechtl ichen Entscheidungsgremien als speziel le
Öko-Verbrauchsteuern, sei es im nationalen Al iein-
gang durch Umsatzsteuerdifferenzierungen für ein-
zelne Produkte, wird daher immer eine willkürliche
und im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 GG nicht zu rechtfer-
tigende Auswahl sein1s3. Ist schon eine umweltpolitisch
motivierte Steuersatzdifferenzierung bei gleicher Um-
weltschädlichkeit im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 GG
nicht zu rechtfertigen, so wird die umsatzsteuerliche
Differenzierung vollends gleichheitswidrig, wenn sich
das begünstigte Substitutionsprodukt später als noch
umweltschädlicher herausstel l t  als das besteuerte Pro-
dukt154.

Im übrigen würde eine nach ökologischen Kriterien
stark differenzierte Umsatzsteuer auch den Vorteil
der einfachen Administration von Umweltabgaben

i 4 B Die Tarifgestaltung für Alt-pkw durch die Fassung v.
1,8.4.1,99V kann wohl  n icht  mehr i .S.  von F.  Balmes
(FN 1),  S 206,  a ls , ,behutsam,,  bezeichnetwerden, da ein
nicht schadstoffarmer Alt-Pkw mit ernem Hubraum von
1600 ccm nun mit jährlicher Kraftfahrzeugsteuer von
665 ,60  DM und  ab  dem 1 .  1 ,2001  soga r  m i t  793 ,60  DM
belastet wird.
Diese Regelung wurde erst im Vermittlungsausschuß in
den ursprünglichen Entwurf eingeführt, v91. BT-Drucks.
1.3/7169 v.  12.3.1997. Die Kumulat ion der Vergünst i -
gung ist auch deshalb zu begrüßen, weil nach derzeiti-
ger Technik die Einhaltung niedrigerer Grenzwerte die
Senkung des Kraftstoffverbrauchs behindert, vg1. hierzu

o.V., Der Spiegel Nr. 41 v. 6. 10, 1997, 226 f. .  Die Yor-
schrift des $ 3b Abs. 3 KraftStG setzt Anreize gerade für
die Entwickiung von Kraftfahrzeugen, die sowoh? gute
Emissionswerte aufweisen, als auch sDarsam im Ver-
brauch sind.

1 5 0  B G B l .  I  1 9 9 3 , 2 3 1 0 .
151 Hierzu vgl.  oben V.
152 M. Rodi tFN 5), S. 92
1"53 J. Lang, DSTJG 15 (1993), S, 147; ders., UTR 16 (1992),

s .  68 .
154 Ein Bl ick über die Grenzen kann hier vor Irrwegen be-

wahren. So existiert ln Italien eine Abgabe auf Polyäthy-
lentüten, während Papiertüten nicht belastet werden.
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gegenüber umweltordnungsrechtlichen Instrumenten
zunj.chte machen. Die Finanzverwaltung wäre schon
mangels ökologischer Sachkompetenz nicht in der
Lage, die zu erwartenden Abgrenzungsfäl le und Klas-
sifikationsprobleme zu bewältigen,

d) Die Mineralölsteuer

Neben der Kraftfahrzeugsteuer wird auch die Mine-
ralölsteuer seit einigen Jahren in hohem Maße umweit-
politisch instrumentalisiert und hat einen erstaunlichen
Bedeutungswandel erlebt. Ais speziel le Verbrauch-
steuer bedurfte sie schon immer einer besonderen Le-
gitimation, da der Erwerb von Mineralöl gegenüber an-
deren Gütern keine besondere Leistungsfähigkeit sig-
nalisiert, die die doppelte Belastung von Mineralöl mit
Umsatz- und Mineralölsteuer rechtfertigen könnte155,
Wurde die besondere Rechtfertigung daher ursprüng-
l ich im Aquivalenzgedanken gesucht156, so fand diese
Interpretation in der Zweckbindung der Hälfte des
Aufkommens für den Straßenbauls? auch rein äußerli-
che Anhaltspunkte. Die Zweckbindung des Aufkom-
mens wurde gelockertls8, die Steuer nun durch ökolo-
gische Umwidmung in den Dienst der Umwelt gestellt.
Die Mineralölsteuer soll zu einer Einschränkung der
Fahrieistung führen, soll ein Umsteigen von Individual-
auf öffentlichen Nahverkehr begünstigen. Ihre ökolo-
gische Rechtfertigung wird aus der Endlichkeit der fos-"
silen Energiequeilen und dem Ziel, die durch die Ver-

brennung entstehenden Emissionen zu vermeiden, ge-

wonnen.

Wird eine Steuer aber durch bloße politische Ab-

sichtsänderung zum Mittel des Umweltschutzes?
Außerlich sichtbar ist die ökologische Umwidmung

durch die Steuersatzdifferenzierung zwischen blei-

freiem und bleihaltigem Benzin. Auch die Steuerbe-

freiung für Biokraftstoffe ($ 4 Abs. 2 Nr. 1 MinöStG) i l -

lustriert den umweltpolitischen Lenkungszwecklse. Im

Solidari tätsgesetz vom 24.6.1997 wurde die deutl iche
Erhöhung der Mineralölsteuer zudem ausdrücklich mit

der zu erwartenden Verringerung des Schadstoffaus-
stoßes gerechtfertigtlGo. Das Steueraufkommen wurde

allerdings nicht umweltpolitisch eingesetzt, sondern

zur Finanzierung der Kosten der deutschen Einheit. Die

verhaltenslenkende Impulswirkung der Steuerer-

höhung war im übrigen scheinbar nicht deutlich ge-

nug, da es zu einer Reduktion des Mineralölverbrauchs
nicht gekommen ist161. Aus ökologischer Sicht war die

Mineralölsteuererhöhung durch das Soiidari tätsgesetz
daher wirkungslos. Im pol i t ischen AIl tag werden Mine-

ralölsteuererhöhungen ohnehin nicht aus Besorgms um

die Umwelt diskutiert,  sondern als probates Mittel

gegen leere Kassen.

Auch die Beibehaltung der steuerl ichen Differenzie-
rung zwischen Benzin- und Diesetkraftstoff  ist unter

ökologischen Gesichtspunkten nicht widerspruchsfrei.
Geht man mit Bo.lmes (5. 242) von einer rein umwelt-
politisch motivierten Steuersatzgestaltung aus, so muß
aufgrund der mittlerweile bekannten kanzerogenen
Wirkung der durch Dieselkraftfahrzeuge emittierten
Rußpartikello2 die Privilegierung neu überdacht wer-

den. Dabei stei l t  sich dann aber gleichzeit ig die Frage,

wie der geringere Kohlendioxidausstoß von Dieselmo-

toren im Verhältnis zu dem Ausstoß der kanzerogenen

Rußpartikel zu gewichten ist. Hier wird deutiich, wie

schwierig es ist, aufgrund von gesamtheitlichen Be-

trachtungen oller Umweltauswirkungen zu klaren Aus-

sagen über die Umweltsonderbelastungswürdigkeit

einzelner Stoffe oder Techniken zu gelangen. Aller-

dings ist keineswegs eindeutig, daß die Begünstigung

der Dieselmotorentechnik tatsächlich einen umweltpo-

litischen Zweck verf olgt. Naheliegend ist vielmehr, daß

es sich um eine wettbewerbspolitisch motivierte Be-

günstigung des gewerbl ichen Verkehrs, lnsbesondere

des Gütertransportverkehrs handelt.

Die Offenheit der Steuernorm ermöglicht eine nahezu

betiebige Befrachtung mit Lenkungsmotiven. Nach-

geschobene Lenkungsziele sind eine besonders

mißbrauchsanfällige Reparaturmaßnahme für gleich-

heitswidrige Normen. Gerade um solcher Interpretat i-

onswillkür Einhalt zu gebieten, wäre es sinnvoli, den

jeweil igen Lenkungszweck im Gesetz ausdrückl ich zu

benennen. Ein ständiger Austausch der Lenkungsziele

macht die Lenkungseffizienz hingegen insgesamt frag-

würdig. So Iäßt sich auch die nur lückenhafte Besteue-

rung der Primärenergieträger durch die Mineralöl-

steuer, insbesondere die Nichterfassung von Kohle und

die Steuerbefreiung für Flugbenzin, nicht umweltpoli-

tisch, sondern nur wettbewerbs- und arbeitsmarktpoli-

t isch begründen. Es fragt sich jedoch, ob diese mit dem

umweltpolitischen Lenkungszweck konkurrierenden

Sozialzwecke geeignet sind, die Ungleichbehandlung

l J o
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Bereits seit Mitte der achtziger Jahre ist indessen be-

kannt, daß Papiertüten keineswegs umweltfreundlicher

sind als Plastiktüten, sondern die Umwelt im Gegenteil

sogar stärker belasten; vgl. hierzu H. v. lersner, DSTJG

15  (1993 ) ,  S .  103  (106 ) .

155 So entgegen Steuerreformkommission 197i ,  BMF-

Schr i f tenreihe Heft  17 (1971),  S.  836 f . ,  etwa K. Tipke,

stRo tFN 39),  S.  1002.

H. Haller, Die Steuern, 3. AufI. ,  1981, S, 363 f .
Art.  1 Abs. 1 Straßenbaufinanzierungsgesetz v. 28.3
i960.  BGBI .  I  1960,  1273.

158 Das ursprünglich allein für die Straßenbaufinanzierung

zweckgebundene Aufkommen wird nach dem Gesetz

über die Feststellung des Bundeshaushaltes für das Jahr

1997 (Haushal tsgesetz 1997) v.  20.1 '2.1996, BGBI.  I1996'

2033, nun allgemein für verkehrspolitische Maßnahmen

verwendet.
159 Dabei ist die Steuerbefreiung von Biokraftstoffen ökoio-

gisch fragwürdig. Der Aufwand zur Herstellung von

Rapsöl wird als ungleich höher erachtet, als die durch die

Verwendung dieses Treibstoffes entstehende Umwelt-

entlastung, zumal die Verbrennung von Rat'löI ebenfalis

schadstoffträchtig ist. Es drängt sich die Vermutung auf,

daß es sich vielmehr um eine verdeckte Agrarsubvention

handelt. die im Mantel des Umweltschutzes daher-

kommt.
160 Begründung zu Art .  3 des Sol idar i tätsgesetzes v 24,6.

1991  (BGBI .  I 199 i ,  1318 ) ,  BT -Drucks  l 2 / 22O '6 '

161 Auch die weitere Erhöhung der Mineralöisteuer zum

1. 1. 1994 hat keine Verbrauchsreduktion bewirkt' Nach

einer Statistik des Umweltbundesamtes ist der auf den

Straßenverkehr zurückzuführende CO2-Ausstoß (be-

rechnet am Mineralölverbrauch) von 1990 (150 Mio t)

b is 1996 (161 Mio.  t )  t rotz der Steuererhöhung wei ter

angestiegen.
162  H .v .Le r i ne r ,DS IJG  15  (1993 ) ,  S  103  (110 ) ;  o  V '  FAZNr '

27 5 v.  26.  L1' .  1 '997,  27 5.
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zu rechtfertigen. Jedenfalls beelnträchtigen sie die

ökologische Lenkungseffizienzl63. Im Interesse einer

konsequenteren ökologischen Umwidmung der Mine-

ralölsteuer ist daher mii  Bolmes (S 235, 250) eine mög-

lichst umfassende Besteuerung der Primärenergieträ-

ger zu fordernl6a.

Angesichts dieses Befundes fäl l t  es schwer, jede Er-

höhung der Mineralölsteuer in ihrer derzeitigen Kon-

zeption ökologisch zu rechtfertigen. Boimes glaubt

dennoch, ein Gleichgewicht ökologischer und fiskali-

scher Steuerzwecke feststel len zu können (S. 250). Sei-

ner Ansicht nach könne unter dem Gesichtspunkt der
Sozialverträglichkeit die Mineralölsteuer für Kraft-
stoffe noch auf bis zu 2 DM pro Liter erhöht werden.
Damit ist jedoch noch nicht beantwortet, ob sich eine
Sonderbelästung des Benzinverbrauchs von 2 DM pro

Liter auch rechtfertigen läßt. Aus umweltpolitischer
Sicht muß nicht nur gefragt werden, wie weit der Ge-
setzgeber den Gestaltungsspielraum ausreizen kann,
ohne das Existenzminimum zu tangieren, sondern ob
und in welcher Weise dieser Steuersatz mit dem Um-
weltzweck korrespondiert. Soll die Mineralölsteuer
tatsächlich ökologisch gerechtfertigt werden, so müßte
eine derartige Steuersatzerhöhung auch Lenkungswir-
kung entfalten. Andernfalls wäre es empfehlenswert,
zu der rein äquivalenztheoretischen Rechtfertigung
zurückzukehren. Dabei geht es nicht um das Problem,
daß sich die tatsächlichen voikswirtschaftlichen Um-
weltverschmutzungskosten nicht genau berechnen las-
sen, da nach dem Standard-Preis-Ansatz die Kosten für
die Umweltnutzung politisch festgelegt werden kön-
nen. Die ökologische Rechtfert igung der Mineralöl=
steuer steht jedoch auf tönernen Füßen, wenn ein bis
zur sozialverträglichen Obergrenze angehobener Steu-
ersatz keine Lenkungseffizienz zeigt und gleichzeitig
das Steueraufkommen nicht zur Finanzierung von Um-
weltschutzmaßnahmen einoesetzt wird.

2. Neuartige Öko-Steuern

oJ Emissionsteuern

Die Verringerung des CO2-Ausstoßes, der ais Haupt-
verursacher des sog. Ozonlochs gi l t ,  ist nicht erst seit
der Kiimakonferenz von Kvoto weltweit in den Vorder-
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grund des Umweltschutzbemühungen gerückt. So hat
sich die Bundesregierung schon vor einigen Jahren
verpflichtet, bis zum Jahr 2005 den CO2-Ausstoß um
25aÄ zu reduzierenlGs. Das Bundesumweltministerium
hat in diesem Zusammenhang einen CO2-Abgaben-
entwurf erarbeitetloo. Daneben engagiert sich in zu-
nehmendem Maße auch die EU-Kommission für eine
Emissionsreduktionl6T. Bereits im Jahre 1992 iegte die
Kommission einen sehr weitreichenden Vorschlag für
eine gemeinschaftsweite Energie-C02-Abgabe168 vor.
Der ,,Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Re-
strukturierung der gemeinschaftsrechtlichen Rahmen-
vorschriften für die Besteuerung von Energicerzeug-

nissen'/  16e vom 12.3.1997 ist weniger ambit ioniert,  dafür

aber möglicherweise eher konsensfähig.

Aus ökologischer Sicht hat die Belastung von Emissio-

nen eindeutige Vorteile gegenüber anderen Umwelt-

abgaben, insbesondere Umweltproduktabgaben. Zwar

ist auch der Einfluß von CO2-Emissionen auf das Welt-

klima nicht unbestritten, dennoch gehen die meisten

Wissenschaftler zumindest von einer anthropogenen
Mifverursachung der Klimaveränderungen (Ozonloch,

Erderwärmung) aus. Daher scheinen Emissionsabga-
ben zur Erreichung des Globalzieles Umweltschutz ge-

eignet170. Die Wirkungsrisiken von Emissionsabgaben
sind wesentlich geringer als die von Umweltprodukt-
abgaben, da die Gefahr einer Substitution durch ein

noch umweltschädlicheres Verhalten nicht besteht.

Emissionsabgaben erfassen das umweltschädigende
Verhalten unmittelbar. Sie befördern die Entwicklung

innovativer Produktionstechniken. Ökonomen geben

daher Emissionsabgaben gegenüber anderen abga-

benrechtl ichen Lenkungsmitteln den Vorzug171.

Gleichwohl erteilt Ba.lmes Emissionsabgaben bereits

aus formellen Gründen eine Absage. Den CO2-Ener-
giesteuerentwurf der EG-KommissionlT2 lehnt er ab mit

dem Hinweis auf das Fehlen einer Gemeinschaftskom-
petenz für die Belastungswirkungt13. Art.  99 EGV be-

gründe kein Steuererfindungsrecht der Gemeinschaft.
Schließlich weist er darauf hin, daß der Vorschlag je-

denfalls aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips in der

pol i t ischen Reali tät scheitern werde (S. 259 ff .) .  Eine

nationale Emissionsteuer hält Balmes für verfassungs-

widrig, weil sie sich als Produktmittelsteuer nicht in

den Katalog des Art.  106 GG einordnen lasse (S. 265).

163 Dies gilt vor allem im Hinblick auf die Mineralölbe-
steuerung des im Verhältnis zur Kohle umweltverträgli-
cheren Erdgases, vgl. g 2 Abs. 1 Nr. 5 MinöISt, vgl, hierzu
O E C D  1 9 9 7  ( F N  1 1 ) ,  S . 2 2 .

164  So  auch  M .  Rod i  (FN  5 ) ,  S .  95 ,
165 Gemessen an den Werten von 1987, vgl .  BT-Drucks.

I 2 /208 I  v .  12 .2 . I gg2 .

166 Vgl .  UmweltundEnergie,  Loseblat t ,  Stand 1991, Gruppe
2, S.  191 f f .  Ein wei teres re lat iv  konkretes Konzept ent-
hä l t  das  D IW-Cu toch ten ,  Ökos teue r  -  Sackgasse  ode r
Königsweg?, Wirtschaflliche Auswirkungen elner ökolo-
gischen Steuerreform, Mai  1994.

167 Anders als in anderen Politikbereichen ergeben srch
hierbei angesichts der in der Regel rricht regional be-
grenzten Umweltproblematik keine Konflikte mit dem
Subsidiaritätsprinzip, vgl. hierzu M. Netlesheim, in
E, Grabi tz/M. Hl ] f  (FN 116),  Art .  130r EGV Rn. 76 f f  .

i68 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Einführung
einer Steuer auf Kohlendioxrdemissionen und Enerqie,
vgl .  AB1. Nr.  C 196 (1992\, I .

1.77

KOM (97 )  30  endg .  v .  12 .3 .  1997 .

Diese müßten aber neben dem CO2-Ausstoß auch alle

anderen klimawirksamen Emissionen erfassen, v91. hier-

zn L.  Fischer,  ISIR 1993,2O1 (205).

P. Klemmer, Gesamtwirtschaftliche Effekte ökonomi-

scher Instrumente des Umweltschutzes, in H Wilkens

(Hrsg.) ,  Umweltschutz.  Herausforderungen und Chan-

cen für  d ie Wir tschaf t ,  1990, S.  146;  D.  Dickertmann'

DSTJG 15 (1993),  S.  33 (43);  K.-H. Hansmeyer/H.K.

Schne ide r  tFN  10 ) ,  S .69 ;  J .  S tenge r  (FN5 ) ,  S .  162  f f  ; so

im Grundsatz auch M. Rodi  (FN 5),  S.  136 2u den zu-

minclest langfristig zu erwartenden positiven Arheits-

marktef fektenvgl .  H.  v.  Lersner,  DSTJG 15 (1993),  S.  103

(112);  kr i t .  N.  Sle jner,  StVj  1992, 205 (222)

1.72 YgL oben FN 168.

173 Die Kompetenz zur Regelung der Gesto,lfungswirkung

aus Art .  130s EGV reicht  nach F.  Balmes (FN 1),  S.  260,

nicht aus, um auch die Belastungswirkung formell zu le-

gitimieren.
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An der pol i t ischen Akzeptanz von Umweltsteuern in
der Europäischen Union wird sich insbesonclere im
Flinblick auf den Beitritt von Mltgliedstaaten mit cieut_
l ich niedrigeren Umweltstandards auch in den näch_
sten Jahren vermutl ich lvenig ändern. Die Frage, ob
national ein Handlungsbedarf bestehtlTa, läßt sich je-
doch mit dem Hinweis auf die Finanzverfassung nicht
zufr iedenstel lend beantwortenlTs. Geracle Emissi-
onsteuern haben die Debatte um eine Anderung cter Fi-
nanzverfassung in Gang gesetzt.  Ob eine Anderung
der verfassungsrechtl ichen Kompetenzordnung aber
tatsächl ich erforderl ich ist,  läßt sich erst beantworten,
wenn das Konzept der Emissionsteuer at ich elner ma_
teriel len Überprüfung unterzogen wircl.

Bereits die Einordnung cler Emissionsteuer in die Kate-
gorien indirekte und direkte Steuern bereitet Schwie-
rigkeiten. Die Zuordnung ist nicht nur für clie finanz-
verf assungsrechtl iche Kompetenz von Becleutung, son_
clern beeinflußt auch die materielle Rechtfertigung der
Steuer176. Maßgeblich fur dle verfassungsrechtl iche Be-
wertung der Belastungs- und Gestaltungswirkung ist
nämlich nicht die Frage, wer Steuerschulclner ist,  son_
dern wer die Steuer trägt. So muß zunächst gektärt
werden, ob die Emissionsteuer in erster Linie cl ie emit-
t ierenden Unternehmen belasten sol l  oder den Ver-
braucher, der die emissionsträchtig hergestel l ten pro-
dukte erwirbt l iT. Emissionsteuern, die entweder an die
emittierte Schadstoffmenge direkt oder an den clet
Emission zugrundeiiegenden Energieverbrauch an-
knüpfen, lassen sich nicht a1s Verbrauchsteuern im
herkömmlichen Sinne definieren. Zwar fehlt  es an e1-
ner Legaldefinit ion der Verbrauchsteuer, das Schrif t-
tum hat sich jedoch verschiedentl ich um Begrif fsbe-
st immungen bemüht. Gemeinsam ist den Definit ions-
versuchen, daß die Verbrauchsteuer den privatkonsum

belasten und damit die in der Einkommensverwen-
dung zum Ausdruck kommende Konsumleistungs-
fähigkeit erfassen sol l17B. Verbrauchsteuern seien zu-
dem auf Überwälzung angelegt, da sie in der Regel aus
technischen Gründen von den Unternehmen erhoben
würden, die die Steuer dann im Wege höherer preise
an den Konsumenten weiterqeben. Das Merkmal der
Überwälzbarkeit ermöglicht jedoch keine trennschar-
fen Abgrenzungen, weii letztlich jede Steuer, auch di-
rekte Unternehmensteuern, überwälzt werden können,
solange die Nachfrage Preiserhöhungen zuläßt17e. Auf
der anderen Seite können auch Verbrauchsteuern zu
Unternehmensteuern werden, wenn die überwälzung
mißlingt. Aussagekräftiger ist die Anknüpfung an den
Privatkonsum. Danach lassen sich Emissionsteuern auf
Unternehmensebene nicht als Verbrauchsteuern ein-
ordnen. Auch wenn die Kommission ihren Vorschlag
einer Emissionsteuer auf Art.  99 EGV stützte und in An-
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lehnung an die herkömmlichen Verbrauchsteuern cler
Energieendverbrauch besteuert werden solt te, hätte
eine derart ige Steuer nur im Bereich des privaten
Energieverbrauchs den Privafkonsum belastet. Einer
auf Unternehmensebene erhobenen Emissionsteuer
würde hingegen jeder Bezug zu clem Konsum des un-
ter Einsatz des jeweii igen Energieträgers hergestel l ten
Produkts fehlen. Besteuert wircl in cl iesem Fall  der
Energieeinsatz als Produktionsmittel r  80.

Werden Emissionsteuern nicht als indirekte Ver-
brauchsteuern klassif iziert,  sondern als cl irekte Steuern
des Unternehmensbereiches, so ist auch für die Fraqe
ihrer Rechtfert igung auf das Unternehmen als SteuJr-
schuldner und Steuerträger abzustel len. Etwaige über-
wälzungseffekte müssen dabei außer acht gelassen
werden, da sie nur schwer quanti f izierbar sind. Die
Frage nach der Rechtfert igung einer Emissionsteuer ist
also auf clie Steuerwürdigkeit des emittierenden Unter-
nehmens zu konzentr ieren,

Emissionsteuern werden vor al lem nti t  dem Argument
abgelehnt, ihnen fehle jegl icher Bezug zur wirtschaft-
l ichen Leistungsfähigkeit des EmittentenlBl. Das Frei-
setzen von Emissionen oder der Energieeinsatz seien
nicht, auch nicht indirekt, Ausdruck steuerl icher Lei-
strrngsfähigkeitlq2. Zwar ist anerkannt daß Lenkungs-
normen das Leistungsfähigkeitsprinzip durchbrechen
können, Grundlage einer Steuer im herkömmlichen
Sinne ist jedoch immer die wirtschaftt iche Leistungs-
fähigkeit ls:.  Lecl igl ich die Sonderbelastung, etwa in
Form einer erhöhten speziel len Verbrauchsteuer auf
besonders umweltschädliche Güter, korrespondiert
nicht mit einer erhöhten Leistungsfählgkeit, sondern
findet ihre Rechtfertigung im Lenkungszweck. Für die
Verfechter einer materiel len Schutzfunktion der Fi-
nanzverfassung ist die Ankntipfung der Steuer an die
Leistungsfähigkeit sogar ein konsti tuierendes verfas-
sungsrechtl iches Gebotlga. P. Kirchtrof foigert,  daß
nichtf iskal ische Lenkungszwecke ledigl ich die Ausge-
staltung der Steuer modif izieren könnten, nicht jedoch
zur Schaffung neuer Belastungsgründe führen dürf-
ten185. Die Umweltbelastung sei als Bemessungsgrund-
lage der Besteuerung ungeeignet. Rein auf dem Verur-
sacherprinzip basierende Steuern ließen sich nicht in
das Steuersystem einfügen. Für eine Internalisierung
ausschließiich nach Verursachergesichtspunkten biete
sich daher nur das Recht der Vorzugslasten an.

Diese strikte Ablehnung von Emissionsteuern mit dem
Hinweis auf den fehlenden Bezug zur Leistungsfähig-
keit verkennt aber, daß neben dem Leistungsfähigkeits-
prinzip andere Steuerrechtfertigungsgrü4pe existie-
ren. Seit jeher spielt  neben dem LeistungsTähigkeüs-
prinzip das Aquivalenzprinzip eine wichtige Rolle
zur Rechtfertigung steuerlicher Inanspruchnahme186.

1,74 Zum verbieibenden Spielraum der Mitgliedstaaten vgl.
M. Kloepfer/R l irul l ,  DVBI. 1992, 195 t200).

175 So auch die Krit ik von H.-W. Arndt, ZRP 1996, 176 (177\
an der bisherigen Debatte, die Grundrechtsfragen weit-
gehend außer acht läßt.

176 So für die Umsatzsteuer K. Tipke, SIRO (FN 39), S. 891.
r77 Ygt. OECD 1997 (FN 39), S. 38 f.
1.78 K. Tipke/J. long (FN 45), g B Rn. 51
179 Vgt. K. Tipke/J. long (FN 4s), g 8 Rn. 20.
180 So auch F. Balmes (FN 1), S. 263 ff .
187 J. Stenger (FN 5), S. 186.

H.-W. Arndt ,  ZRP 1996, 17V (1.8I) .
P. Kirchhol, Besteuerungsgewalt und Grundgesetz,
1 9 7 3 ,  S . 8 2 .
Vgl .  oben FN 44.
P .  K i r chho I ,  DSTJG 15  (1993 ) ,  S .  3  ( 22L ) .
K. Tipke, SIRO (FN 39), S. 475, der dabei allerdi_ngs aul
die Unterscheidung zwischen individuellem Aquiva-
lenzprinzip i. S. eines Steuermaßstabes und allgemei-
nem Aquivalenzprinzip als Steuerrechtfertigungsgrund

unterscheidet .

1,82
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J. Lang führt den Aquivalenzgedanken fort und sieht

im Umweltschutzprinzip als ,,moderner Variante des

Aquivalenzprinzips" einen weiteren eigenständigen

Grund der Steuerrechtf ertigungl 87.

Am Beispiel der Kraftfahrzeugsteuer Iäßt sich die äqui-

valenztheoretische Rechtf ertigungspraxis dokumentie-

ren. Bereits in der Vergangenheit wurde die Kraftfahr-

zeugsteuer vorwiegend mit dem Aquivalenzprinzip ge-

rechtfert igt l8s, das eben gerade nicht Ausdruck wirt-

schaft l icher Leistungsfähigkeit ist,  sondern der Abgel-

tung der Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen

dient. Während sich bei der hubraumabhängig bemes-
senen Kraftfahrzeugsteuer zumindest ein mittelbarer
Zusammenhang zwischen Steuerpflicht und Konsum-
leistungsfflhigkeit herstellen ließ, tritt dieser Konnex
mit zunehlhender Emissionsorientierung in den Hinter-
grund. Die durch geringes Alter und fortschrittliche
Technik eines Pkw indizierte Konsumleistungsfähig-
keit und die Höhe der zu entrichtenden Kraftfahrzeug-
steuer verhalten sich sogar reziprok. Die Abhängigkeit
der Steuerhöhe von der wlrtschaft l ichen Leistungs-
fähigkeit einer immer stärker emissionsabhängigen
Kraftfahrzeugsteuer ist damit nicht größer ais bei einer
Emissionsbesteuerung von Unternehmen. Emitt ieren
setzt eine wirtschaftliche Tätigkeit voraus, die jn der
Regel auch Ausdruck wirtschaftlicher Leistungsfähig-
keit ist. In Anlehnung an die Anknüpfung der Kraft-
fahrzeugsteuer an das I lal ten eines Kraftfahrzeuges
könnte daher auf den Betr ieb von Produktionsanlagen
als Indiz für die wirtschaftliche Leistungsfählgkeit ab-
gestel l t  rverden, denn auch die iedigl ich vermutete
Zahlungsfähigkeit wird gemeinhin als ausreichende
Rechtfertigung für den steuerlichen Zugriff angese-
hen18s. Eine Emissionsbesteuerung des Unternehmens-
bereiches scheitert damit nicht an dem verfassungs-
rechtlichen Steuerbegriff 1s(r.

Schwerwiegender sind die Vorwürfe, Emissionsteuern
verst ießen gegen Art.  12 Abs, 1 und Art.  14 Abs. 1 GG,
da sie energieintensive und emissionsträchtige wirt-
schaft l iche Tätigkeiten unmöglich machtenlsl.  Eine
hohe zusätzl iche Belastung sehr energieintensiver
Industr iezweige kann durch eine al lgemeine Sen-
kung anderer Unternehmensteuern für diese Branchen
nicht vol lständig kompensiert werden. Diese Mehr-
belastung ist grundsätzlich notwendig, damit dle
Steuer Lenkungsdluck entfalten kann. Andererseits
kann nur eine moderate Steuersatzgestaltung - etwa
durch Steuererleichterungen für energieintensive In-
dustr ien - verhindern, daß die Berufs- und Eigentums-
freiheit tangiert wird. Auch im Hinbilck auf die lnter-
nationaie Wettbewerbsfähigkeit kann eine Verscho-
nung einzelner Industr ien geboten sein. Derart ige
Steuererleichterungen laufen al lerdings Gefahr, den
Lenkungszweck zu gefählden, wenn sie die eigentl ich
durch die Einführung von Emissionsteuern ausdrück-
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I ich beabsichtigten Belastungsunterschiede zwischen
unterschiedlich umweltschädlichen Verhaltensweisen
vollständig nivel l ieren. Durch dieses Spannungsfeld
von notwendiger Sonderbelastung einerseits und im
Hinblick auf die Freiheitsgrundrechte gerade noch
zulässiger Sonderbelastung andererseits werden die
Einsatzmöglichkeiten von Emissionsteuern stark ein-
geschränkt.

b) Kommunale Verpackung steuern

Besondere Aufmerksamkeit widmet Balmes

(S. 266-295) der kommunalen Verpackungsteuer, die

Ende der achtziger Jahre als Lenkungsmi.ttel zur Mü11-

vermeidung entdeckt wurde, deren Popularität in

kommunalen Gremien aber sicherl ich auch auf die er-

hofften Finanzierungseffekte zurückzuführen ist. Ob-

wohl die kommunale Verpackungsteuer in der wissen-

schaftlichen Di.skussion auf wenig Zustimmung

stößt1e2, wird sie die Fachwelt al lein angesichts der Zahl

der hierzu anhängigen Gerichtsverfahtenie3 weiterhin

beschäft igen. Ba\mes schl ießt sich der al lgemeinen Kri-

tik nicht an, sondern beurteilt die kommunale Ver-

packungsteuer sehr posit iv:, ,Eine Verpackungsteuer,
die an die entgelt l iche Abgabe von Speisen und Ge-

tränken im Gemeindegebiet in ( jegl ichen) nicht wie-

derverwendbaren Verpackungen anknüpft,  ist geeig-

net, einen Beitrag zur Abfal lvermeidung zu leisten Sie

greif t  daher in verhäItnismäßiger und gerechtfert igter

Weise in die Grundrechte des Betroffenen ein; sie lst

sozialverträgl ich und entspricht dem Postulat der Um-
weltsteuergerecirt igkeit lqa ". Sowohl in jur ist ischer als

auch in ökologischer und ökonomischer Hinsicht drän-
gen sich jedoch erhebllche Zweifel an dieser Einschät-

zung aul.

Zunächst ist problematisch, ob die Kommunen die für

die Einführung von Verpackungsteuern erforderllche

Gesetzgebungskompetenz haben und wie weit diese
gegebenenf al is reicht. Balmes geht - wohl in erster Li-

nie, um dem Vorwurf der Gleichheitswidrigkeit der

Auswahl der Belastungsgegenstände entgegenzuwir-
ken - von einer kommunalen Kompelenz zur Besteue-

rung ol ler im Gemeindegebiet veräußerten Einwegvet -

packungen für Getränke und Speisen aus, schränkt

den Anwendungsbereich also nicht auf den Verzehr an

Ort und Stel le ein. Die zur Regelung des abfal lrechtl i -
chen Gestaltungszwecks erf orderl iche Sachkompetenz
ergibt sich dabei nach Balmes aufgrund der kommuna-

len Al lzuständigkeit.  Angesichts der detaj l l ierten Re-

gelungen, die der Bundesgesetzgeber im Rahmen der

konkurrierenden Gesetzgebung durch das Abfal lge-

setz und die Verpackungsverordnung im Interesse ei-

ner einheit l ichen Abfal lkonzeption getroffen hat, er-

scheint es indessen fragl ich, ob daneben Raum für lan-

desrechtl iche oder kommunale Regelungen mil dem

187 . l  .  Lang (FN 137),  Rn. 749.  Auch iJ . -W. Arndt ,  ZRP 1996,
181, scheint  für  neuartrge Steuern neben dem Lei-
stungsfähigkeitsprinzip andere Steuerrechtfertigungs-
maßstäbe heranziehen zu wollen.

7BB K. Tipke/J.  Longr (FN 45),  0 14 Rn. 29;  K.  I ipke,  SIRO
(FN 3e) ,  s .  477.
P. Kirchttol,  DSTJG 15 (1993), S. 3 (21).
Auch J. Long steht Emissionsteuern grds. aufgeschlos-

sen gegenüber,  v-c11.  (FN 137),  Rn. 97 f t . ,749 f

l I . -W. Arndt ,  ZRP 1996, 178 f f  , ;  N.  Sle iner,  SiVj  1992, 205

( 2 2 2 ) .

Vgl .  etrva W. KluLh,  DVBI,  1992, 126L (1272)t  K.  Konrad,

BB  1995 ,  1109  (1119 ) ;  W .  Röck ,ZKF  1995 ,247  (253 ) .

Nach einer Mitteilung in ZKF 1996, 253, sind allein fiinl

Beschwerdeverfahren beim BVerfG anhänqiq.

Vq l .  FN  i ,  S .  307 .
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selben Geg;enstanci bleibttes. Weitaus gröIJere Beden-
ken ergeben sich aber hinsichtl ich cler Sleuererhe-
bungskompetenz. Wird die kommunale Verpackung-
steuer mit der h. L. als Verbrauchsteuer quai i f iz iert l !16,
so ist Art.  105 Abs. 2a GG heranzuzierhen. Danach steht
den Länclern bzw. den Kommunen ein Steuererf in-
clnngsrecht nur für ört l ic:he Verbrauchstelrern zu, so-
weit sie bunclesgesetzl ich qeregelten Steuern njchl
g }e ic ha r t i91 sind. Die Tatbestandsrnerkmale der Ört l ich-
keit  und Gleichart igkeit  sind cl ie Hauptstreitpunkte in
der Diskussion um die kommunale Verpackungsteuer.
Eine Beschränkung der Steuerlvirkungen der Ver-
packungsteuer auf das jeweil ige Ciemeindegebiet im
Sinne einer ört l ichen Radizierung ist nach überwie-
gencler Auffassung nur dann möqlich, wenn die Steuer
nur auf fär den Verzehr an Ort und Stel le verwendete
Verpackungen erhoben wird1e7. Balmes zufolge ist eine
clerart ige Beschränkung verfassungsrechtl ich hin-
g e g e n  n i r ^ h l  g e b o l e n ,  r l a  d e r  Ö r l l i c h k e i l s b e g r i f  f  e x t e n -
siv ausgelegt werden könne1e8. Neben dem Gleich-
art igkeitsverbot komme dem Gebot der ört l ichen
Radizierung keine entscheidende Bedeutung mehr
zu (5. 282 f .) .  Ein hinreichender ört l icher Bezrrg lasse
sich daher schon durch die Anknüpfung an den Ver-
kauf cler verpackten Sache in dem Gemeinrlanohior
herstel len.

Auch nach der Einführung des Gleichart igkeitsverbo-
teslslr behält das Tatbestandsmerkmal der Ort l ichkeit
jedoch eine eigenständige Bedeutung2o0, Währencl das
Gleichart igkeitsverbot die Kompetenzabgrenzung ttnd
Verhinderung von Doppelbelastungen zwischen Bun-
des- und Landes bzw. Kommunalsteuern sicherstel l t ,
dient das Örtlichkeitskriterium cler interkommunaien .
Funktionsabgrenzung. Die Begrenzung des kommuna-
len Gestaltungsspieiraums auf Regelungen mit ört l ich
begrenzter Wirkung spiegelt sich schl ießl ich auch in
der verfassungsrechtl ichen Crundnorm des Art.  28
Abs. 2 GG wider, dessen Regelungsaussage bei der
Auslegung der speziel leren Kompetenznorm des
Art. 105 Abs. 2a GG herangezogen werden muß. Wird
das Merkmal der Ört l ichkeit lm Sinne von Bolmes auf
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einen rein technischen Anknüpfungspunkt reduziert,
so verkommt es zur Bedeutungslosigkeit2ol.  Naheztt
jede Steuer kann technisch so ausgestaltet werden, daP-,
sie an ein Ereignis im Gemeindegebiet anknripft .  Bcrl-
mes selbst stel l t  fest, daU die Anknupfung der kommu-
nalen Verpackungsteuern an clen Vorgang des Ver-
kaufs an den Endverbraucher rein technischer Natur
ist,  dennoch wil l  er diesen Vorqang irn Rahmen cler Ört-
lichkeit ausreichen lassen. Ortlich im Sinne von
Art. 105 Abs. 2a GG ist die Steuer nur, wenn sowohl der
Belastungsgrund als auch clie Belastungswirkung20z
einen besonderen Bezug zum Gebiet der besteuernden
Kommune aufweist.  Belastungsgrund der ais Ver-
brauchsteuer eingestuften Verpackungsteuer ist je-

doch der Verbrauch und nicht der cl iesem Verbrauch
vorausgehende Erwerb einer nicht wiederverwendba-

ren Verpackung.

Nicht nur clas Tatbestandsmerkmal der Ört l ichkeit 1äßt

Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit cler kommunalen

Verpackungsteuer aufkommen, sondern im Hinbl ick

auf die Umsatzsteuer auch das Gleichart igkeitsverbot.

Die Frage der Gleichart igkeit  ist materiel l  im Wege ei-

nes Gesamttypusvergleiches anhand der steuerbe-
gründenden Tatbestandsmerkmale, Steuerobjekt,

Steuersubjekt und Bemessungsgrundlage sowie hin-

sichtlich der Belastungswirkungen der zu vergleichen-

den Steuern zr-r ermitteln2t"t . Balmes erweitert den BeIa-

stungsvergleich in konsequenter Fortführung seines

zweigleislgen Prüfungsschemas zusätzl ich um die

Gleichart igkeit  der Gestaltungswirkung2oa. Er erkennt

zwar, daß die kommunale Verpackungsteuer als spezi-

el le Verbrauchsteuer der Umsatzsteuer in ihrer Bela-

stungswirkung gleichart ig ist,  da beide Steuern den

Verbraucher als Steuerträger in der Einkommensver-

wendungsphase treffen und der Er-werb einwegver-
packter Waren nicht Ar-rsdruck einer gesteigerten Kon-

sumleistungsf ähigkeit istrn' .  Im Ergebnis verneint er die

Gleichart igkeit  dennoch aufgrund der von der al lge-

meinen Umsatzsteuer verschiedenen Lenkungswir-

kung. Auch nach K. Tipke soll die Gestaltungswirkung

den Ausschlag geben. Lenkungsteuern und auf dem

I95 F.  Balnes indes s ieht  in $ 14 AbfG a.F.  nur e ine Tei l re-

gelnng (FN 1,  S.  274).  Dagegen l '1 .  Sencl ler ,  UPR 1997,

354 (356),  mi t  l - { inwers auf  das Urt ,  des 11.  Senats des

B V e r w G  v . 2 3 , 4 . 1 . 9 9 7  1 1 C  4 . 9 6 ,  D O V  1 9 9 7 , 9 1 5  f ,

196  BVe rwG v .  19 .  B .  1994  B  N  1 /93 ,  DoV  1995 ,  151  ( i 53 ) ;

weitere Literaturnachw. bei F. Boirnes (FN 1), S. 277, dort

FN 98;  a.  A.  K.  Konrad,  BB 1995, 1109 (1112),  der in der

VerpackungJsteuer eine Verkehrsteuer sieht und den Ge-

meinden schon deshalb dre Kompetenz absprechen will.

197  Vg I .  z .B .  K .  T i pke / J .  Lang  (FN  45 ) ,  $  3  Rn .34 ;  J .  Lang ,

UTR 16  t 1992 ) ,  S ,  72 .
198 Dabei  stützt  er  s ich in erster  L in ie auf  d ie Neufassung

von Art .  105 Abs.  2a GG, in der d ie Formul ierung , ,Steu-
ern mit örtlich begrenztem Wirkungskreis" (Art. 105

Abs. 2 Nr.  1 GG a.F.)  t l r " r rch den Begr i f f  der , ,ör t l ichen"
Steuer ersetzt und das Gleichartigkeiiskriteriurn einge-

fügt  wurde,
199  Du rch  F inanz re fo rmG v .1 -2 .5 .1969 ,  BGBI .  I 1969 ,  359 .

200 Ganz neue Bedeutung erlangt clas Merkmal der Örttich-

keit zr,rdem im Hinbiick auf die Verbrauchsteuerharmo-
nisierung innerhalb der Europäischen Unron. Der Spiel-

raum für die Erhebung von neuartigen Verbrauchsteu-

ern ist durch die Systemrichtlinie erheblich einge-

schränkt worden, vgl. M. Sievert, ZfZ 7997, 162 (164\.

Örtliche Verbrauchsteuern Lrnter dem Regime von Art.

105 Abs.  2a GG sind von diesen Restr ik t ionen zwar grds.

nicht  betrof fen (vgl .  Beschl .  des Bundesrates v 7.  6.  1991,

BR-Drucks.  279/97;  ferner M. Rodr ' [FN 6] ,  S 117).  Dies

setzt  aber qerade voraus,  da{ l  s ie in ihrem Wirkungsbe-

reich auf clas jeweilige Gemeindegebiet begrenzt blei-

ben,  vgl .  H.  Jatzke,  Das System des deutschen Ver-

brauchsteuerrechts unter  Berücksicht igung der Ergeb-

nisse der Verbrauchsteuerharnonisierung in der Eu-

ropäischen Union,  1997, S.  287.  
' !

201 J. Förster, Die Verbrauchsteuern, Diss. Heideiberg,

1989, S.  115.  Insgesamt kr i t .  zum Rechtfer t igungsgehal t

des Merkmals der , ,Ört l ichkel t "  K.  Tipke,  SIRO (FN 39),

s .  1104  f f .

2 0 2  B V e r f G  v . 4 . 2 . 1 9 5 8  -  1 B v L  3 1 , 3 3 / 5 6 ,  B V e r f G E  7 , 2 4 4

(258 ) ;  v .  23 .  7 ,  i 963  -  2  BvL  11161 ,  BVe r fGE  16 ,  306

(327 f  . )  und v.  4.  6.  1975 -  2 BvR 824/74,  BVerfGE 40,  56

(61  f f  , ) .

203 K.  Vogel /H.  Walter  (FN 73),  Art .  105 Rn 98,  102;

K .T ipke ,  S IRO (FN39 ) ,  S .  1106 r - rnd rn  j ünge re rZe i t auch

BVer fG  v .  6 ,12 .1983  -  2  BvR  1275 /79 ,  BVe r fGE  65 ,  325

(352  f f . ) ;  v .  26 .3 .1985  -  2  BvL  74 /84 ,  BVe r fGE  69 ,  I 74

(1Bs  f . ) .
204 In AnlehnLrng an D Birk, Steuerrecht I, 2 Aufl , 1994'

$  7  R z .  1 1 f . ,  1 4 .
205 J .  Förs te r  (FN 201) ,  S .  116.
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Leistungsfähigkeitsprinzip basierende Fiskalzweck-

steuern seien niemals gleichart ig206. Richtig ist,  daß Ge-

staltungs- und Finanzierungswirkung wesensvel 'schi e-

den sincl.  Jede Lenkungsteuer hat aber begrif fsnotwe-

nig auch einen Finanzierungs(neben)zweck Das Ver-

hältnis von Finanzierungis- und Lenkungswirkung zu-

einander, hängt dabei nicht von dem Wil len des
jeweil igen Normgebers ab, sondern von den Substi tu-

t ionsmöglichkeiten des Marktes, so daß auch bei einer

hauptzwecklich als Lenkungsmaßnahme gewollten

Steuer aus der Sicht des Steuerpfi icht igen die Bela-
stungswirkung auf lange Zeit überwiegen kann207. An-
gesichts der Feststel iung, daß sich Fiskal- und Len-
kungszweck im Einzelfal l  nicht exakt gewichten las-
sen, kann nicht davon ausgegangen werden, die durch
den Lenkungszweck vermittelte Ungleichart igkeit  sei
geeignet, die Gleichart igkeit  der Belastungswirkung
zr-r überspie1en20B. Gerade aufgrund der Ambiguität der
Lenkungster.rer hat BoJmes ja zutreffend das Postulat
aufgestel l t ,  Oko-Steuern müßten immer sowohl hin-
sichtlich ihrer Belastungswirkung ols auch hinsichtlich
der Gestaltungswirkung gerechtfert igt sein. Diese For-
derung gi l t  es dann konsequent durchzuhalten. An-
dernfal ls würde die kommunale Verpackungsteuer - je
nachdem, wie erfolgreich der Lenkungsappell  umge-
setzt wurde von der Gleichart igkeit  in die Ungleich-
art igkeit  umschlagen.

Ist bereits die Kompetenz der Kommunen zum Erlaß
von Verpackungisteuersatzungen in höchstem Maße
angreifbar, so verwundert es angesichts der inhalt l i -
chen Unzulänglichkeiten noch mehr, rnit  welcher Ve-
hemenz diese Steuer verteidigt wird. Als Ergebnis ei-
ner umfassenden Untersuchung meldet W. Röclr aus
ökonomisr:her Sicht erhebliche Zweifel an der Len-
kungseffizienz der bisher existierenden komrnunalen
Verpackungsteuern an20e. Diese bestät igen sich etwa
anhand des nur qeringfügig zurückgehenden Steuer-
aufkommens der Frankfurter Verpackungsteue12l0.
A u f g r u n d  d e r  k o m p l e x e l r  Ü b e r w ä l z u n g s v o r g ä n g e  { i n -
klusive Quer- und Rücküberwälzungen), die gerade
durch den schmalen Anwendrrngsbereich der Steuer
auf einzelne ausgewäir l te Verpackungen begünstigt
werden, kommt es zu einer starken Verwässerung des
Lenkungsimpulses. Zudem korrespondiert der geringe
räumliche Wirkungsbereich dieser Steuer mit einem
geringen ökologischen Nutzen. Die Verhältnismäßig-

keit  kommunaler Verpackungsteuern, insbesondere
ihre Geeignetheit zur Verfolgung des umweltpol i t i -
schen Zwecks, lst daher bei einer real i tätsgerechten, an
Fakten orientierten Betrachtung in Abrede zu stel len.

Eine kontntunctle Verpackur-rgsteuer mul3 terner
zwangsläufig gegen den Gleichheitssatz verstoßen,
wenn sie sich unter Berücksichtigung der verfassungs-
rechtl ichen Vorgaben des Art,  105 Abs. 2a GG auf f i i r
den Verzehr an Ort und Ste1le verwendete Einwegver-
packungen beschränkt und andere Verpackungen ver-
schont. Zwar läßt das BVeriG dem Gesetzgeber bei det '
Erschl ießung neuer Steuerquellen weitgehend freie
Hand211. Eine unterschiedl iche Bewirtschaftung von
Steuerquellen genüqt demnach den Anforderunglen
des Gleichheitssatzes schon dann, wenn sie überhaupt
auf f  inanzpoli t ischen, volkswirtschaft l ichen, sozia lpol i  -

t ischen oder steuertechnischen Erwägungen beruht.
Derart ige sachl iche Dil ferenziemngsgründe, die den
kommunalen Satzungsgeber von dem Verdikt der wil l -
küri ichen Auswahl des Ster.rergeg'enstandes freispre-
chen würden, lassen sicl-r aber nicht f inden. Der maß-
gebliche Referenzpunkt muß dem legislatorlschen
Zweck der kommunaien Verpackungsteuer entnom-
men werden. Ausgehend von der Grundidee der Um-
weltabgabe ist zunächst die Internal isierung der durch
dre Benutzung von Einwegverpackungen entstehen-
den externen Kosten zu nennen. Weiteres Ziel der steu-
erl ichen Aliokationskorrektur ist die Verringerung des
Müllaufkommens, entweder durch den Wechsel von
Ernweg- zu Mehrwegverpackungen oder durch clen
\ / o r z i r h l  e r r f  i n n l i l h o  \ / o r r ' - e ] l r r n n  T ) i o c n  T i n l r o l z t t n r t

l ' . . . , ' " , ' y '

crfordert eine möglichst breite steuerl iche Erfassunq o1-
ler nlcht wiederverwendbaren Verpackungen, det '
selbst die von Bolmes unter Aufgabe des Ort i ichketts-
merkmals vorgeschlagenc Bcsteuerung al ler Einrveg-
verpackungen für Speisen und Getränke nicht glerecht
wird, da auch die Verpackung anderer Konsumqütet
externe Kosten verursacht. Balmes erkennt dieses Di-
lemma zwar, rechtfert igt die Ungleichbehandlung aber

mit dcr stat ist isch nicht zu bclcgenden - Behauptung,
Einweqverpackungen von Speisen und Getränken
macirten den größten Antei l  am gescintten Ver-
packungsabfal l  aus212. Selbst wenn man die von Bo.hres
unterstel l te Zusammensetzung des Hausmülls ztt-
grunde legen woll te, läßt sich die Beschränkung auf
Lebensmittelverpackunqen indessen nici-rt  rechtfert i-

206 K. Tipke,  DOV 1995, 1027 (1.034i .  ln d iese Richtung
ebenfai ls  W. Kluth,  DVBI.  1992, 1261 (1,265),  der d ic
Frage aber a ls , ,noch völ l ig  ungeklär t"  Letzt l ich of fen läßt
und die Gleichart igkei t  wenig überzeugend mjt  forma-
1en Arqumenten ablchnt.
Für d ie Verpackungsteuer der Stadt  Kasscl  hat  d ies
W. Röck,  ZKF 1995,247 (251 { . )  zahlenmäl} ig belegt .
Ahnl ich K.  Konrad,  BB 1995, 1114.
W. Röck,  ZKF L995, 1.46 f f . . , t .  247 f l .
Nach Auskunft der Frankfurter Sl.adtkämmerei betrLrg
das Aufkornmen rn 1995 (erste Erfassungl)  0,7 Mio.  DM,
in 1996 0,97 Mio.  DM und bis Novernber '  1997 bt : re i ts  0,6
Mio.  DM. Ein srgni f ikanter  Einsparef lekt  läßt  s ich also
auch im fünf ten Jahr nach der Einführung der Steuer
nichl  verzeichnen. Rück1äuf iqe Angaben anderer Kom-
munen beruhen wohl  häuf ig a l le in ar i f  Schwier igkei ten
der Durchsctzung des Steueranspruchs.  Interessanter-
wetse hat  b isher keine Konurtunc die Gegenprobe ange-
treten,  ob es r lurch die Einführung c ler  Steuer tatsächl ich

zu einer Müllreduzierung gekommen ist,
E twa  BVe r fG  v .  9 .7 .  1969  2BvL20 /65 ,  BVe r fGE  26 , "302
( 3 1 0 ) .
Der amt l ichen Abfal ls lat is t ik  lassen s ich keine Anhal ls-
punkte 1ür d lese Behauptunc;  entnehmcn, vg1.  Umrvel t -

bundesamt (Hrsg.) ,  Was Sie schon immer übcr Abfal l

und Urnwel t  wissen wol l tern,  l l .  Auf l . ,  1993, S.  132 f f  . ,
22! l  f { .  Daten i rber den Antel l  von nicht  wieclerverwert-
baren Lebensmittelverpackungen am Hausmitll existic-
ren nicht .  LedigJich f f r r  Einweggeschirr  nennt der Fach-
verband Verpackuncl  in GKV erne anhand der proclu-
z ier ten Mengen crnr i t te l te Zahl  iAntei l  anr Hausmüi i  von

0,15 0,18 '%).  Dai-rer  is t  der l l inrveis von tsc lme.s (FN 1),

S.  292,  auf  W. Klut l t ,  DVB1. 1992, 1261 (1268),  wer. i ig  h i l f -

re ich,  zumal s ich Klulh zum einen auf  das Verhäi l tn is

Fast- f  ood-Verpackungen zu sonst igen Speisever l rackun-
qen bezieht ,  zum trncleren ausdr l ick l ich hcrvorhebt,  daß

drese Annahtne nichl  auf  gesichertem Zahlennrater ta l

b e r u h e  u r d  d n l l l z \ v e l J . l n  s n i .
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gen. Aus hygienischen Gründen besteht geracle im Le-
bensrnit telbereich eln Beclürfnis nach Verpackungen,
ct ie sich in vielen FäIlen weder ökonomisch noch öko-
lo gl isch sinnvol l2l:r  durch lv{ehrwegverpackun gen erset-
zen lassen uncl damit weder verzichtbar nor:h substi tu-
t ionsfählg sincl,  währencl in anderen Bereichen die Ver-
packung häufiq al leine clem besseren Marketrng r l ient.
Eine Verpackungsterier, die diese Reali täten ignoriert
und einseit ig gerade Verpackungen im Lebensmittel-
bereich belastet, ist daher weder geeignet, den Len-
kungszweck der Müllvermeidung grundlegend zu ver-
wirkl ichen, noch läßt sich vor diesem Flintergruncl die
Verschonung anderer Verpackungen im Fl inbl ick auf
Art.  3 Abs. I  GG rechtfert igen.

Die Beschränkunq der Steuer auf Einwegverpackun-
gen von Speisen und Cletränken bzw. r icht igerweise
nor:h enger auf den Verzehr an C)rt und Stel le kann
.mch nicht mit der eingeschränkten Regelungskompe-
tenz cler Kommunen gerechtfert igt werden. Zwar er-
möglicht die föclerale Ordnung der Bun<lesrepublik re-
gional unterschiedl iche Regelunqen, bei cler Beschrän-
kunq auf bestirnmte Verpackunqen handelt es sich je-
r- loch nicht um eine räuutl iche, sondern um eine sochl i-
che Ditferenzierung2la, Das Bedürfnis nach Einfuhrung
einer Verpackungsteuer ist daher auf Br-rnclesebene an-
zusiecleln, cla nur der Bundesgesetzgeber über die
Kompetenz zu einer möglichst breiten uncl erst dadurch
ökologisch sinnvol len und gleichhertskonformen Ver-
packungsteuer verf ügt2 15.

VII.  Resümee

Die Arbeit von FranÄ Bo.lrnes zeigt, wie schwierig die
Versachl ichung cler Umweltster-rerr lebatte ist.  Der Um-
weltsteuerdebalte vorgelagert ist dic Ökoiogie und
häufig ieider ar-rch ci ie Ideologie. Die Befrachtung des
Steuerrechts mit Lenkungszwecken konkurriert mit
cler Steuergerechtigkeit,  wenn nicht die Lenkungs-
norm ihrerseits verfassuncrsrechtl ich inteqer ist.  Diese

Stl rW 1/1998

Cefahr erkennt Balmes und entlvirf t  einen gut durch-
ciachten Prüfungskataloq, an clem srch jede Öko-Steu-
ernorm nlessen lassen mul3. Zwar l traq man im Inter-
esse gröIJtmöglicher ökologischer Wirksamkeit fragen,
ob die starke Betonung der kompetenzrechtl ichen
Grenzen der Finanzverfassung geeiclnet ist,  der Um-
weltproblematik auf lange Sicht gerecht zu werden, zu-
mindest verdeutl icht Belmes aber cl ie verfassungs-
rechtl ichen Reali täten. Lobenswert tst auch die Akzen-
tuierung einer doppelten Rechtfert igung sowohl der
Belastungs- als auch der Gestaltungswirkung. In der
konkreten Überprüfung einzelner Umweltsteuern Iäßt
sich Bolmes dann jedoch von clem verständl ichen
Wunsch, das Steuerrecht in clen Dienst des Umwelt-
schutzes zu stel len, dazu hinrei i len, den von ihm erar-
beiteten Maßstab weitaus grof3zügiger anzun'enden,
als dies zunächst zu erwarten rvarr.

Die Stetrerrechtswissenschaft kann rlie rechtlichen
Grenzen und Möglichkeiten einer Okoloqisierung cles
Steuerrechts definieren. Die konkrete Ausgestaltung
ökologisch sinnvol ler stetrerl icher Lenkung Iäßt sich
hingeqen nur interdiszipl inär errnit teln. Die jurist ische
Arbeit clarf die Interdependenzen zwischen ökoiogi-
schen Fakten und jurist ischer Rechtfert iguncl nicht ne-
gieren. Sonderbelastungen oder -verqünstigungen

können nur dann im Hinbl ick auf Art.  3 Abs. 1 GG ger-
rechtfert igt rverden, wenn ihnen posit ive Umweltef-
fekte zuzuordnen sind. Anders als sozialpol i t ische Zicie
können und müssen umweltpol i t ische Zielvorgaben
ökologisch uncl ökonomisch vcri f iziert werden. Auch
wenn Umweltpol i t ik und damit truch Umweltsteuerpo-
l i t ik gezwringen ist,  mit Prognosen zu arbeiten, denen
die Gefarhr cles Irrtums immanent ist,  so ziehen der
(i leichheitsgrundsatz und cl ie Freiheitsrechte Grenzen
für den pol i t ischen Prognose- unci Gestaltr,rnqsspi.:1-
raum. Art.  3 Abs, 1 CG ernrögl icht Differenziernngen
nur zur Verfolgung eines leqit imen Zieles. Dieses Ziel
darf nicht bereits der Urnweltschri tz als solcher sein,
sondern nur der elfekt ive Unweltschutz.

FIey,  Recht i iche Zul t iss igkei t  von Umr'vel tabgaben

21 3 Studien c le r  TAUW inf  ra Consul ts im Auf t rag c les hol län-
dischen Umweltministcriums und von INFRAS frir clas
schweizer ische RUWAL ]raben Einweqqeschirr  und
Mehrweggeschirr  qeqeni ibergestel l t  und s incl  zu dem
Ergebnis gekommen, daß Mehrweggeschirr  nur bei  ho-

hen Urnlaufzahlen (über 300),  c i ie s ich in Gastgewerbe
nur sel ten crre ichen lassen, ökologisch vorte i lhaf ter  ls t .

214  Ebenso  K .  Kon rad ,  BB  1995 ,  1109  (1119 ) ;  W .  K lu l h ,  DVB I .

1552, 1261 (1268).

215 So eindr ingl ich W. Röck,  ZKF 1995r,  247 ( '253j .
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